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Der Gesangverein „Lyra“ 1864 Eschelbronn e.V. 
lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein zum 

W A H L - C A F É 
anlässlich der Landtagswahl am 

Sonntag, den 08. März 2026 
von 11:00 bis ca. 15.30 Uhr 

Schlosswiesenschule Eschelbronn 
 
 
 

      
     Delikate Torten und Kuchen (gerne auch zum Mitnehmen) 

     Schmackhaft Heißes aus dem Suppentopf 
     Kaffee/Tee sowie eine kleine Auswahl an Getränken 
     Genießen Sie unsere angebotenen Köstlichkeiten! 

-Solange Vorrat reicht- 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Gesangverein 
„LYRA“ 

1864 
Eschelbronn e.V. 
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Eschelbronn Lobbach-Wa. Lobbach-Lo. Mauer Meckesheim Mönchzell Spechbach

Bürgermeisteramt
Fax

95 09-0
95 09-50

9 27 91-0
9 27 91-25

9 27 91-90
9 27 91-95

92 20-0
92 20-99

92 00-0
92 00-15

13 44 95 00-0
95 00-60

FEUERWEHR
Gerätehaus
Kommandant
Handy

 
95 09-19
4 09 16

 
4 06 53

 
43 33 70 65

0176/32574137   

 
8949

 
9921460

 
4 12 91

01 73/1 81 47 52

Wassermeister
nach Dienstschluss

01 72/6 23 47 41
0 62 26/4 00 57

07 21/49 97 03 08 0 62 23/9 25 56-0 92 00-89
01 52 / 34 64 03 15

95 00-12

Schule 4 24 56 4 01 84 - 99 17 68 92 00-70 92 00-90 4 00 35

Bauhof 0 62 26/
42 95 87

9 27 91-31
01 72/6 23 15 12

73 98
01 74/9 79 40 82

92 00-80
92 00-81

01 73-5 10 37 29

Forst 01 62/2 64 6699 01 62/2 64 6696 0162/264 6699 0162/264 6699 01 76/10 40 89 15

Halle Kultur- und
Sportzentrum

4 12 45

Wimmers-
bachhalle
97 12 10

Maienbach-
halle

4 06 66

Turnhalle/
Hallenbad

31 77

Auwiesen-
halle
26 75

Lobbachhalle
10 55

Turn- und
Festhalle
97 00 18

Wichtige Telefonnummern Vorwahl: 0 62 26 (Meckesheim)

Der Apotheken-Notdienstfinder 22 8 33*
von jedem Handy ohne Vorwahl · max. 69 ct/Min/SMS

Der Apotheken-Notdienstfinder 0800 00 22 8 33 Kostenlos aus dem Festnetz

www.aponet.de

Der Bereitschaftsdienst beginnt um 8.30 Uhr des angegebenen 
Tages und endet um 8.30 Uhr des darauffolgenden Tages. 

Verbandsbaubüro des GVV Elsenztal 06226 9200-52

Kläranlage Meckesheimer Cent 99 11 88 

Kläranlage Im Hollmuth  0 62 23/97 21 25

AVR Kommunal AöR Abfalltelefon 0 72 61/9 31-0

AVR GewerbeService GmbH – 

Entsorgungslösungen für gewerbliche Abfälle: 06221/878-400

Ruftaxi-Verkehr Meckesheim/Lobbach 

Taxi Elsenztal  06226/8862

Sozialstation Elsenztal 20 99

Ambulanter Hospizdienst Elsenztal e.V. 0151 - 72448866

Pilzberatung, Peter Reiter 51 15

Sozialpsychiatrischer Dienst,  

SPHV Service gGmbH 06222 77394 1220

Bereitschaft der Apotheken:

Freitag, 6.3. Apotheke in den Brunnenwiesen, 
 In den Brunnenwiesen, Bammental 
 Tel. 0 62 23/4 94 31

Samstag, 7.3. St.-Martin-Apotheke, Friedrichstraße 1 
 Meckesheim, Tel. 0 62 26/9 21 20

Sonntag, 8.3. Apotheke Baiertal, Mühlstr. 3, 
 Wiesloch, Tel. 0 62 22/7 36 00

Montag, 9.3. Steinach-Apotheke, Hauptstraße 12 
 Neckarsteinach, Tel. 0 62 29/4 44 

Dienstag, 10.3. Hackenberg-Apotheke, Hauptstraße 108/2 
 Waldwimmersbach, Tel. 0 62 26/43 91

Mittwoch, 11.3. Römer-Apotheke, Bammentaler Str. 13 
 Wiesenbach, Tel. 0 62 23/97 00 74

Donnerstag, 12.3. Markt-Apotheke, Marktplatz 10 
 Neckargemünd, Tel. 0 62 23/39 19

Polizei-Notruf 1 10

Polizeirevier Neckargemünd 0 62 23/9 25 40

Polizeiposten Meckesheim 13 36

Polizeiposten Waibstadt 0 72 63/58 07

Notruf (Feueralarm, Unfälle aller Art, Notarzt) 1 12
Frauen in Not 08 00/0 11 60 16

DRK-Krankentransporte  0 62 26/1 92 22
Behördenrufnummer 1 15

Malteser Rhein-Neckar 0 62 22/9 22 50

Störunghotline des Gasversorgers (Netze BW) 0711 / 289 646035

Süwag Energie AG, Bammental  0 62 23/963 300
 im Störfall 0800/7962787

Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen Arzt brauchen und 
nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können, ist der ärztliche Bereitschafts-
dienst für Sie da. Wenn Sie die Rufnummer 116 117 wählen, hören Sie in der Regel 
eine Bandansage, die Ihnen die Adresse der nächstgelegenen Notfallpraxis und 
die Öffnungszeiten nennt. Falls Sie aus medizinischen Gründen einen Hausbesuch 
benötigen, bleiben Sie in der Leitung. Sie werden sodann an die zuständige Ret-
tungsleitstelle weitergeleitet, welche die Hausbesuche koordiniert. Der ärztliche 
Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem Rettungsdienst, der in 
lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leistet. Bei Nötfällen alarmieren Sie bitte sofort den 
Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.
Den zahnärztlichen Notdienst finden Sie unter Tel. 0761 120 120 00.

Notrufnummer des ärztl. Bereitschaftdienstes Rufnummer 116117 (kostenlos)
Allg. Notfallpraxis Heidelberg (Im Neuenheimer Feld 410, 69120 Heidelberg):
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 Uhr – 22.00 Uhr; Mi 16.00 Uhr – 22.00 Uhr, 
Sa/So/Feiertag 10.00 Uhr - 20.00 Uhr
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Sinsheim:
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do 19.00 Uhr – 21.00 Uhr; Mi, Fr 16.00 Uhr –  
21.00 Uhr; Sa/So/Feiertage 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten in die
nächstliegende Notfallpraxis kommen.

Ärztliche Bereitschaftsdienste
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Eberbach:
Öffnungszeiten: Sa 8.00 Uhr - 8.00 Uhr; So, Feiertag 8.00 Uhr - Folgetag 7.00 Uhr
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Schwetzingen:
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 Uhr – 22.00 Uhr; Mi 16.00 Uhr –
22.00 Uhr, Sa/So/Feiertag 8.00 Uhr - 22.00 Uhr
Kinderärztlicher Notdienst, Kinderärztliche Notfallpraxis im Zentrum für Ju-
gendmedizin, Universitätsklinikum Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 430, 
69120 Heidelberg
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr: 19.00 - 22.00 Uhr;
Mi: 16.00 - 22.00 Uhr; Sa, So, Feiertag: 9.00 - 22.00 Uhr| Patienten können 
ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten in die Notfallpraxis kommen
Allg. Notfallpraxis Mosbach (Neckar-Odenwald-Kliniken):
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 - 22.00 Uhr; Mi 13.00 - 22.00 Uhr 
Sa/So/Feiertag: 10.00 - 20.00 Uhr
Telefonseelsorge: 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr für alle
Per Telefon 0800 / 111 0 111 , 0800 / 111 0 222 oder 116 123
per Mail und Chat unter online.telefonseelsorge.de
docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und digital eine medizi-
nische Ersteinschätzung und Handlungsempfehlung. Wird eine Videosprechstun-
de empfohlen, kann direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden.
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Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal

Eschelbronn	 Lobbach	 Mauer	 Meckesheim	 Spechbach

Änderung und Neufassung der
V E R B A N D S S A T Z U N G

des Gemeindeverwaltungsverbands
„Elsenztal“

Sitz: Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis
Aufgrund der §§ 59 bis 62 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) vom 24.07.2000 (GBI. 2000, S. 581, berichtigt S. 698) in 
Verbindung mit § 6 des Gesetzes über die kommunale Zusammenar-
beit (GKZ) vom 16.09.1974 (GBI. 1974, S. 408, berichtigt 1975, S. 460, 
berichtigt 1976, S. 408) hat die Verbandsversammlung des Gemeinde-
verwaltungsverbands Elsenztal am 03.12.2025 folgende

Verbandssatzung
beschlossen:

§ 1 Mitglieder, Name und Sitz des Verbands
1.	 Die Gemeinden Eschelbronn, Lobbach, Mauer, Meckesheim 

und Spechbach (im Folgenden: Mitgliedsgemeinden) bilden 
den Gemeindeverwaltungsverband „Elsenztal“.

2.	 Der Gemeindeverwaltungsverband (im Folgenden: Verband) 
hat seinen Sitz in Meckesheim.

§ 2 Aufgaben des Verbands
1.	 Der Verband berät die Mitgliedsgemeinden bei der Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben. Bei Angelegenheiten, die andere Mit-
gliedsgemeinden berühren und eine gemeinsame Abstim-
mung erfordern, haben sich die Mitgliedsgemeinden der Be-
ratung durch den Verband zu bedienen.

2.	 Der Verband erledigt für die Mitgliedsgemeinden in deren Na-
men die folgenden Angelegenheiten und Geschäfte der Ge-
meindeverwaltung nach den Beschlüssen und Anordnungen 
der Gemeindeorgane (Erledigungsaufgaben):

2.1 Gesetzliche Erledigungsaufgaben:
a)	 die technischen Angelegenheiten bei der verbindlichen Bauleit-

planung und der Durchführung von Bodenordnungsmaßnah-
men sowie von Maßnahmen nach dem Städtebauförderungs-
gesetz, jetzt §§ 136 ff. Baugesetzbuch (BauGB),

b) 	 die Planung, Bauleitung und örtliche Bauaufsicht bei den Vor-
haben des Hoch- und Tiefbaus,

c) 	 Aufgaben und Tätigkeiten im Bereich Umweltschutz für über-
örtliche Belange.

2.2 Weitere Erledigungsaufgaben:
a) 	 die Herausgabe eines gemeinsamen Amtsblatts für die Mit-

gliedsgemeinden,
b) 	 die Kontrolle des ruhenden Verkehrs und sonstiger ortspolizei-

licher Vorschriften.

3. Der Verband erfüllt anstelle der Mitgliedsgemeinden in eigener 
Zuständigkeit die folgenden Aufgaben (Erfüllungsaufgaben):
a) 	 die vorbereitende Bauleitplanung,
b)	 Ausstellen der Jahresfischereischeine und Abwicklung der Fi-

schereiabgabe.

§ 3 Organe des Verbands
Organe des Verbands sind:
•	 die Verbandsversammlung
•	 der Verbandsvorsitzende

§ 4 Verbandsversammlung
Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan des Verbands. Sie 
ist für alle Angelegenheiten des Verbands zuständig, für die nicht 
die Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden gegeben ist, insbeson-
dere für

Gemeinsame Amtliche
Bekanntmachungen

Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal

Eschelbronn	 Lobbach	 Mauer	 Meckesheim	 Spechbach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
des Gemeindeverwaltungsverbands „Elsenztal“

für das Jahr 2026
Aufgrund der §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusam-
menarbeit (GKZ) in der Fassung vom 16. September 1974 (GBl. S. 
408), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2015 (GBl. S. 1147, 
1149), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ff.), zuletzt geändert 
durch Gesetze vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147) und vom 17. 
Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1), hat die Verbandsversammlung am 
03.12.2025 folgenden Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2026 beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von� 447.390,00 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von� 447.390,00 € 
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)� 0,00 €	
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von� 0,00 €	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von� 0,00 €

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)� 0,00 €	
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)� 0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit von� 446.650,00 € 
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit von � 446.650,00 € 
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts� 0,00 € 
(Saldo aus 2.1. und 2.2)

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit� 0,00 €	
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit� 0,00 €
2.6 Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit � 0,00 €
(Saldo aus 2.4 und 2.5)

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf� 0,00 € 
(Saldo aus 2.3 und 2.6)
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit� 0,00 € 
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit� 0,00 € 
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit � 0,00 € 
(Saldo aus 2.8 und 2.9)

2.11 Veränderung des Finanzierungsmittelbestands
(Saldo des Finanzhaushalts aus 2.7 und 2.10)� 0,00 €

§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 30.000 Euro 

festgesetzt.

§ 3
Die Aufbringung der Mittel für den Haushaltsplan erfolgt gem. § 8 

der Verbandssatzung.

§ 4
Die Jahresumlage ist zu je einem Viertel am 15. Februar, 15. Mai, 

15. August und 15. November fällig.

Meckesheim, den 03.12.2025
Der Verbandsvorsitzende:

gez. Maik Brandt, Bürgermeister

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan kann in der Zeit vom 6. 
März bis 16. März 2026 im Rathaus Meckesheim, Bürgerbüro, 
Friedrichstraße 10, 74909 Meckesheim öffentlich eingesehen 
werden.
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Eschelbronn Lobbach-Wa. Lobbach-Lo. Mauer Meckesheim Mönchzell Spechbach

Bürgermeisteramt
Fax

95 09-0
95 09-50

9 27 91-0
9 27 91-25

9 27 91-90
9 27 91-95

92 20-0
92 20-99

92 00-0
92 00-15

13 44 95 00-0
95 00-60

FEUERWEHR
Gerätehaus
Kommandant
Handy

 
95 09-19
4 09 16

 
4 06 53

 
43 33 70 65

0176/32574137   

 
8949

 
9921460

 
4 12 91

01 73/1 81 47 52

Wassermeister
nach Dienstschluss

01 72/6 23 47 41
0 62 26/4 00 57

07 21/49 97 03 08 0 62 23/9 25 56-0 92 00-89
01 52 / 34 64 03 15

95 00-12

Schule 4 24 56 4 01 84 - 99 17 68 92 00-70 92 00-90 4 00 35

Bauhof 0 62 26/
42 95 87

9 27 91-31
01 72/6 23 15 12

73 98
01 74/9 79 40 82

92 00-80
92 00-81

01 73-5 10 37 29

Forst 01 62/2 64 6699 01 62/2 64 6696 0162/264 6699 0162/264 6699 01 76/10 40 89 15

Halle Kultur- und
Sportzentrum

4 12 45

Wimmers-
bachhalle
97 12 10

Maienbach-
halle

4 06 66

Turnhalle/
Hallenbad

31 77

Auwiesen-
halle
26 75

Lobbachhalle
10 55

Turn- und
Festhalle
97 00 18

Wichtige Telefonnummern Vorwahl: 0 62 26 (Meckesheim)

Der Apotheken-Notdienstfinder 22 8 33*
von jedem Handy ohne Vorwahl · max. 69 ct/Min/SMS

Der Apotheken-Notdienstfinder 0800 00 22 8 33 Kostenlos aus dem Festnetz

www.aponet.de

Der Bereitschaftsdienst beginnt um 8.30 Uhr des angegebenen 
Tages und endet um 8.30 Uhr des darauffolgenden Tages. 

Verbandsbaubüro des GVV Elsenztal 06226 9200-52

Kläranlage Meckesheimer Cent 99 11 88 

Kläranlage Im Hollmuth  0 62 23/97 21 25

AVR Kommunal AöR Abfalltelefon 0 72 61/9 31-0

AVR GewerbeService GmbH – 

Entsorgungslösungen für gewerbliche Abfälle: 06221/878-400

Ruftaxi-Verkehr Meckesheim/Lobbach 

Taxi Elsenztal  06226/8862

Sozialstation Elsenztal 20 99

Ambulanter Hospizdienst Elsenztal e.V. 0151 - 72448866

Pilzberatung, Peter Reiter 51 15

Sozialpsychiatrischer Dienst,  

SPHV Service gGmbH 06222 77394 1220

Bereitschaft der Apotheken:

Freitag, 6.3. Apotheke in den Brunnenwiesen, 
 In den Brunnenwiesen, Bammental 
 Tel. 0 62 23/4 94 31

Samstag, 7.3. St.-Martin-Apotheke, Friedrichstraße 1 
 Meckesheim, Tel. 0 62 26/9 21 20

Sonntag, 8.3. Apotheke Baiertal, Mühlstr. 3, 
 Wiesloch, Tel. 0 62 22/7 36 00

Montag, 9.3. Steinach-Apotheke, Hauptstraße 12 
 Neckarsteinach, Tel. 0 62 29/4 44 

Dienstag, 10.3. Hackenberg-Apotheke, Hauptstraße 108/2 
 Waldwimmersbach, Tel. 0 62 26/43 91

Mittwoch, 11.3. Römer-Apotheke, Bammentaler Str. 13 
 Wiesenbach, Tel. 0 62 23/97 00 74

Donnerstag, 12.3. Markt-Apotheke, Marktplatz 10 
 Neckargemünd, Tel. 0 62 23/39 19

Polizei-Notruf 1 10

Polizeirevier Neckargemünd 0 62 23/9 25 40

Polizeiposten Meckesheim 13 36

Polizeiposten Waibstadt 0 72 63/58 07

Notruf (Feueralarm, Unfälle aller Art, Notarzt) 1 12
Frauen in Not 08 00/0 11 60 16

DRK-Krankentransporte  0 62 26/1 92 22
Behördenrufnummer 1 15

Malteser Rhein-Neckar 0 62 22/9 22 50

Störunghotline des Gasversorgers (Netze BW) 0711 / 289 646035

Süwag Energie AG, Bammental  0 62 23/963 300
 im Störfall 0800/7962787

Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen Arzt brauchen und 
nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können, ist der ärztliche Bereitschafts-
dienst für Sie da. Wenn Sie die Rufnummer 116 117 wählen, hören Sie in der Regel 
eine Bandansage, die Ihnen die Adresse der nächstgelegenen Notfallpraxis und 
die Öffnungszeiten nennt. Falls Sie aus medizinischen Gründen einen Hausbesuch 
benötigen, bleiben Sie in der Leitung. Sie werden sodann an die zuständige Ret-
tungsleitstelle weitergeleitet, welche die Hausbesuche koordiniert. Der ärztliche 
Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem Rettungsdienst, der in 
lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leistet. Bei Nötfällen alarmieren Sie bitte sofort den 
Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.
Den zahnärztlichen Notdienst finden Sie unter Tel. 0761 120 120 00.

Notrufnummer des ärztl. Bereitschaftdienstes Rufnummer 116117 (kostenlos)
Allg. Notfallpraxis Heidelberg (Im Neuenheimer Feld 410, 69120 Heidelberg):
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 Uhr – 22.00 Uhr; Mi 16.00 Uhr – 22.00 Uhr, 
Sa/So/Feiertag 10.00 Uhr - 20.00 Uhr
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Sinsheim:
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do 19.00 Uhr – 21.00 Uhr; Mi, Fr 16.00 Uhr –  
21.00 Uhr; Sa/So/Feiertage 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten in die
nächstliegende Notfallpraxis kommen.

Ärztliche Bereitschaftsdienste
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Eberbach:
Öffnungszeiten: Sa 8.00 Uhr - 8.00 Uhr; So, Feiertag 8.00 Uhr - Folgetag 7.00 Uhr
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Schwetzingen:
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 Uhr – 22.00 Uhr; Mi 16.00 Uhr –
22.00 Uhr, Sa/So/Feiertag 8.00 Uhr - 22.00 Uhr
Kinderärztlicher Notdienst, Kinderärztliche Notfallpraxis im Zentrum für Ju-
gendmedizin, Universitätsklinikum Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 430, 
69120 Heidelberg
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr: 19.00 - 22.00 Uhr;
Mi: 16.00 - 22.00 Uhr; Sa, So, Feiertag: 9.00 - 22.00 Uhr| Patienten können 
ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten in die Notfallpraxis kommen
Allg. Notfallpraxis Mosbach (Neckar-Odenwald-Kliniken):
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 - 22.00 Uhr; Mi 13.00 - 22.00 Uhr 
Sa/So/Feiertag: 10.00 - 20.00 Uhr
Telefonseelsorge: 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr für alle
Per Telefon 0800 / 111 0 111 , 0800 / 111 0 222 oder 116 123
per Mail und Chat unter online.telefonseelsorge.de
docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und digital eine medizi-
nische Ersteinschätzung und Handlungsempfehlung. Wird eine Videosprechstun-
de empfohlen, kann direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden.
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a.	 die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seines Stellvertreters,
b.	 die Änderung der Verbandssatzung sowie die Auflösung des 

Verbands,
c.	 die Beschlussfassung über Anträge auf Übertragung weiterer 

Aufgaben,
d.	 den Erlass von Satzungen des Verbands einschließlich der 

Haushaltssatzung,
e.	 den Erlass von Gebührenordnungen für die Inanspruchnahme 

der Einrichtungen und Dienstleistungen des Verbands,
f.	 die Feststellung der Jahresrechnung,
g.	 die Aufstellung des Flächennutzungsplans,
h.	 die Entscheidung über die Errichtung, wesentliche Erweiterung 

und Aufhebung von Einrichtungen des Verbands und der Ver-
bandsverwaltung,

i.	 die Entscheidung über die Anschaffung oder Herstellung von 
Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten nicht im Haushaltsplan vorgesehen sind,

j.	 die Beschlussfassung über Maßnahmen, die sich erheblich auf 
den Haushalt des Verbands auswirken oder die kommunal-
politisch besonders bedeutsam sind,

k.	 die Entscheidung über die Ernennung, Anstellung und Entlas-
sung der Beamten und der sonstigen Bediensteten des Ver-
bands,

l.	 die dauernde Inanspruchnahme von Bediensteten und sachli-
chen Verwaltungsmitteln der Mitgliedsgemeinden,

m.	 die Beschlussfassung über Neuaufnahme weiterer Mitglieder,
n.	 die Beschlussfassung über die Höhe der Abfindung ausschei-

dender Mitgliedsgemeinden.

2.	 Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern 
der Mitgliedsgemeinden und den weiteren Vertretern. 
Gemeinden unter 3.000 Einwohner entsenden jeweils 3 (drei), 
Gemeinden mit 3.000 und mehr Einwohnern jeweils 4 (vier) 
weitere Vertreter. Jeder Vertreter der Verbandsversammlung 
hat 1 (eine) Stimme. Die Vertreter der Mitgliedsgemeinden 
können ihre Stimme nur einheitlich abgeben. 
Die weiteren Vertreter einer jeden Mitgliedsgemeinde werden 
nach jeder regelmäßigen Wahl der Gemeinderäte von dem 
neugebildeten Gemeinderat aus seiner Mitte gewählt. 
Scheidet ein weiterer Vertreter aus dem Gemeinderat oder 
der Verbandsversammlung aus, wird für den Rest der 
Amtszeit ein neuer weiterer Vertreter gewählt.

3.	 Für jeden weiteren Vertreter ist ein Stellvertreter zu bestellen, 
der diesen im Verhinderungsfall vertritt.

§ 5 Geschäftsgang
1.	 Für den Geschäftsgang der Verbandsversammlung gilt § 15 

GKZ i. V. m. den Bestimmungen der Gemeindeordnung über 
den Geschäftsgang des Gemeinderats in analoger Anwen-
dung, soweit sich aus dieser Verbandssatzung nichts anderes 
ergibt. 

2.	 Die Verbandsversammlung ist einzuberufen, wenn es die 
Geschäftslage erfordert; sie soll jedoch zumindest jährlich 
einberufen werden. 
Die Verbandsversammlung muss unverzüglich einberufen 
werden, wenn es eine Mitgliedsgemeinde oder mindestens 
ein Drittel der Mitglieder der Verbandsversammlung unter 
Angabe des Verhandlungsgegenstands beantragt.

3.	 Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte aller Mitglieder der Verbandsversammlung 
anwesend ist.

4.	 Die Beschlüsse der Verbandsversammlung über das 
Ausscheiden einer Mitgliedsgemeinde aus dem Verband 
sowie über die Auflösung des Verbands bedürfen einer 
Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen aller Mitglieder der 
Verbandsversammlung; der Beschluss über die Auflösung 
des Verbands bedarf außerdem der Zustimmung aller 
Mitgliedsgemeinden.

5.	 Die Niederschrift über die Verhandlungen der Verbandsver-
sammlung ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu 
unterzeichnen. Sie ist den Mitgliedern der Verbandsversamm-
lung innerhalb eines Monats schriftlich oder gemäß § 3a 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) elektronisch 
zur Kenntnis zu bringen. Mehrfertigungen von Niederschriften 
über nichtöffentliche Sitzungen dürfen nicht ausgehändigt 
werden.

§ 6 Verbandsvorsitzender
1.	 Der Verbandsvorsitzende ist Vorsitzender der Verbandsver-

sammlung. Er ist Leiter der Verbandsverwaltung und vertritt 
den Gemeindeverwaltungsverband. Er ist für alle Angelegen-
heiten zuständig, die ihm durch Gesetz oder im Einzelfall 
durch die Verbandsversammlung zugewiesen sind. 
Der Verbandsvorsitzende ist zuständig für die Entscheidung 
über die Anschaffung oder Herstellung von Vermögens-
gegenständen entsprechend den Festsetzungen des 
Haushaltsplans. Für weitere Bewirtschaftungs-, Feststellungs- 
und Anordnungsbefugnisse wird auf die Dienstanweisung 
über die Anordnungs- und Feststellungsbefugnis des 
Verbands verwiesen.

2.	 Der Verbandsvorsitzende, sowie der Stellvertreter werden in 
der Sitzung der Verbandsversammlung auf die Dauer von fünf 
Jahren gewählt. Scheiden sie vorzeitig aus der Verbandsver-
sammlung aus, findet für den Rest ihrer Amtszeit eine 
Neuwahl statt. 
Der Vorsitz im Verband soll alle fünf Jahre wechseln.

3.	 Soweit das Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und 
diese Verbandssatzung keine Bestimmungen über den 
Verbandsvorsitzenden enthalten, finden auf diesen die 
Vorschriften der Gemeindeordnung über den Bürgermeister 
entsprechende Anwendung.

§ 7 Verbandsverwaltung
1.	 Zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 2 der Verbandssatzung 

stellt der Verband Bedienstete nach Maßgabe des Stellen-
plans ein. Er kann auch die sonstigen Bediensteten zu 
hauptamtlichen Beamten ernennen.

2.	 Der Verband kann sich zur Erfüllung bestimmter, ihm nach § 2 
der Verbandssatzung obliegender Aufgaben auch geeigneter 
Bediensteten und sächlicher Verwaltungsmittel der Mitglieds-
gemeinden bedienen. 
Die Mitgliedsgemeinden verpflichten sich, die erforderlichen 
Bediensteten und Verwaltungsmittel bereitzustellen. 
Die Mitgliedsgemeinden verrechnen für die Inanspruchnahme 
ihrer Bediensteten und ihrer sächlichen Verwaltungsmittel 
durch den Verband lediglich die Selbstkosten. Die Mitglieds-
gemeinden können zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. auf 
der Grundlage der Vorjahresschuld vierteljährliche Voraus-
zahlungen auf diese Selbstkosten erheben.

3.	 Verletzt ein Bediensteter nach § 7 Nr. 1 und 2 der Verbands-
satzung in Ausübung einer Verbandsaufgabe nach § 2 Nr. 1 
der Verbandssatzung die einem Dritten gegenüber liegender 
Verpflichtung, so haftet der Verband. Bei einer Tätigkeit nach 
§ 2 der Verbandssatzung für eine Mitgliedsgemeinde haftet 
die Mitgliedsgemeinde.

§ 8 Finanzierung
1.	 Die jährlichen Aufwendungen des Gemeindeverwaltungsver-

bands zu denen sämtliche Betriebskosten einschließlich der 
Abschreibungen und Zinsen zählen, sowie sämtliche Auszah-
lungen des Gemeindeverwaltungsverbands für Investitionen 
und Investitionsfördermaßnahmen werden soweit nicht andere 
Erträge oder Einzahlungen zur Verfügung stehen, auf die Ver-
bandsmitglieder umgelegt (Jahresumlage).

2.	 Die Jahresumlage setzt sich zusammen aus der Amtsblattum-
lage, der allgemeinen Umlage und der Investitionsumlage.

3.	 Die Amtsblattumlage umfasst die nichtgedeckten Aufwendun-
gen für das Amtsblatt des Gemeindeverwaltungsverbandes 
„Elsenztal“. Diese wird anteilig nach der Anzahl der bezogenen 
Amtsblätter der jeweiligen Gemeinden zum Stichtag 30.06. des 
jeweiligen Haushaltsjahres umgelegt.  

4.	 Die allgemeine Umlage umfasst die nicht nach Ziff. 3 gedeck-
ten Aufwendungen. Diese wird auf die Mitgliedsgemeinden 
nach dem Verhältnis der nach § 143 GemO maßgebenden Ein-
wohnerzahl des jeweiligen Haushaltsjahres umgelegt.

5.	 Die Investitionsumlage umfasst die nicht durch Investitions-
zuwendungen oder -beiträge gedeckten Auszahlungen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die Auftei-
lung der Umlage erfolgt analog Ziff. 4. 

6.	 Die Jahresumlage ist zu je einem Viertel am 15. Februar, 15. 
Mai, 15. August und 15. November fällig. Solange ihre Höhe 
noch nicht festgelegt ist, haben die Mitgliedsgemeinden zu 
diesen Terminen Vorauszahlungen auf der Grundlage der Vor-
jahresschuld zu leisten. 
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§ 9 Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen des Verbands erfolgen im gemein-
samen Amtsblatt des Verbands.

§ 10 Aufnahme und Ausscheiden von Verbandsmitgliedern
1.	 Weitere Gemeinden können in den Verband nur zu Beginn 

eines Rechnungsjahrs aufgenommen werden. 
Entsprechendes gilt für das Ausscheiden einer Mitgliedsge-
meinde aus dem Verband.

2.	 Bedingungen, unter denen eine Gemeinde in den Verband 
aufgenommen wird, werden zuvor zwischen dem Verband 
und der Gemeinde schriftlich vereinbart.

§ 11 Auflösung des Verbands
1.	 Bei der Auflösung des Verbands werden das Vermögen und 

die Verbindlichkeiten des Verbands auf die ihm bei der Auflö-
sung angehörenden Gemeinden aufgeteilt, soweit sie nicht auf 
andere Rechtsträger, die die Verbandsaufgaben ganz oder teil-
weise übernehmen, übertragen oder von diesen übernommen 
werden.

2.	 Maßstab für die Aufteilung ist der Fünf-Jahres-Durchschnitt der 
letzten Verbandsumlage. Für die Verpflichtungen des Ver-
bands, die nur einheitlich erfüllt werden können und die über 
die Abwicklung der Auflösung hinauswirken, bleiben die Ge-
meinden Gesamtschuldner. Die Erfüllung solcher Verpflichtun-
gen ist, sofern nichts anderes vereinbart wird, Aufgabe der 
Gemeinde Meckesheim.

3.	 Die übrigen Gemeinden haben dieser ihren Anteil nach dem 
Maßstab der Nr. 2 zu zahlen.

§ 12 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft, gleichzeitig tritt die Ver-
bandssatzung vom 03.02.2022, zuletzt geändert durch Beschluss 
der Verbandsversammlung vom 08.11.2022, außer Kraft. 

Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/oder Formvor-
schriften nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Verband geltend 
gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Meckesheim, den 03.12.2025
Der Verbandsvorsitzende:

gez. Maik Brandt, Bürgermeister

Energieberatung -  
ein Service Ihrer GVV- Gemeinden

Energiespartipp: Schluss mit kalten Füßen
Die KLiBA berät Hausbesitzende zur fachgerechten Dämmung 
der Kellerdecke
Kalte Füße gehören im Erdgeschoss eines älteren Hauses mit nicht 
beheiztem Keller oft dazu. Abhilfe schafft die Dämmung der Keller-
decke, die auch nachträglich angebracht werden kann. Sie verbes-
sert den Wohnkomfort und ist eine schnelle und preisgünstige Ener-
giesparmaßnahme. „Ist die Decke eines unbeheizten Kellers nicht 
gedämmt, gibt das Erdgeschoss permanent Wärme über den Fuß-
boden ab. Das zeigt sich dann an erhöhten Heizkosten und kalten 
Füßen im Erdgeschoss“ erklärt Uwe Jung, Energieberater der KLi-
BA. „Dabei ist die Dämmung der Kellerdecke eine der wirtschaft-
lichsten Energiesparmaßnahmen. Je nach Gebäude können die 
Bewohner insgesamt rund fünf bis sieben Prozent Energie sparen.“
Dennoch dämmen viele Hausbesitzende die Kellerdecke nicht. Die 
Kellerdeckendämmung ist nicht wie die Dämmung der obersten 
Geschossdecke gesetzlich vorgeschrieben. Aber wer die Kellerde-
cke eines Wohngebäudes freiwillig dämmt, kann damit den Wohn-
komfort erheblich steigern.
Zudem kann die Dämmmaßnahme das in Baden-Württemberg gül-
tige Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) teilweise erfüllen. Das 
Gesetz verpflichtet Verbraucher, beim Heizungswechsel mindestens 
15 Prozent erneuerbare Energien zu verwenden. Alternativ können 

Dämmmaßnahmen an der Gebäudehülle angerechnet werden, z. B. 
die Dämmung der Kellerdecke. Um einen guten Dämmstandard zu 
erreichen, sollte das Material eine geringe Wärmeleitfähigkeit be-
sitzen. So kann auch eine geringere Dämmstärke gewählt werden, 
denn gerade in Kellerräumen ist oftmals die Stehhöhe begrenzt. 
Hausbesitzende können auch einen Bundeszuschuss in Höhe zwi-
schen 15 von 20 Prozent der Investitionskosten beantragen.
Zu den Details der Kellerdämmung berät die KLiBA anbieterunab-
hängig und individuell.  
Weitere Informationen über Energienutzung, Wärmeschutz oder 
Fördermöglichkeiten gibt es bei den KliBA-Energieberatern: diese 
sind regelmäßig für Sie im Rathaus vor Ort – natürlich kostenfrei und 
unverbindlich. Näheres finden Sie unter den amtlichen Nachrichten 
Ihrer Gemeinde. 
Nutzen Sie die kostenfreie Serviceleistung Ihrer Kommune!
	

Ämter & Behörden

Digitaler Lotse im Digitalen Landratsamt 
Bürgerassistent „RNKarlo“ jetzt auch auf Service-RNK 
Ob die Vereinbarung eines Termins, die Beantragung von Wohngeld 
oder die Reservierung eines Wunschkennzeichens: Im Online-Ser-
viceportal www.service-rnk.de finden Bürgerinnen und Bürger alle 
Dienstleistungen des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis auf einen 
Blick. Das „Digitale Landratsamt“ hat jetzt eine Erweiterung erfah-
ren: Ab sofort steht dort eine optimierte Version des Behörden-Chat-
bots „RNKarlo“ zur Verfügung. RNKarlo basiert nun auf modernen 
Large Language Modellen (LLMs) und nutzt Künstliche Intelligenz, 
um Anfragen noch gezielter und effizienter zu beantworten.
Der digitale Bürgerassistent unterstützt bei einer Vielzahl von The-
men rund um die Dienstleistungen des Landratsamts. Auch Kontakt-
daten und Öffnungszeiten der verschiedenen Ämter sowie Informa-
tionen zu aktuellen Veranstaltungen sind schnell abrufbar. Ein be-
sonderes Highlight: RNKarlo ist nun mehrsprachig nutzbar und wird 
stetig optimiert, um den Service für die Bürgerinnen und Bürger 
weiter zu verbessern. Erreichbar ist der Chatbot unter  
www.service-rnk.de 

Wegweiser durch den „Behörden-Dschungel“. Eine optimierte Version des Chatbots 
„RNKarlo“ steht ab sofort auf www.service-rnk.de zu Verfügung – und die beherrscht 
auch Fremdsprachen. (Grafik: Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis)

Von röhrenden Motoren bis  
zu stillen Waldwegen
Neue Broschüren bieten für jeden Geschmack  
den richtigen Ausflug
„Im Süden ganz oben“ – da sitzt der Rhein-Neckar-Kreis. Gemein-
sam mit fünf anderen Tourismusorganisationen hat sich der Kreis 
zusammengetan, um das nördliche Baden-Württemberg als Reise-
ziel zu vermarkten. Dazu gehört mit www.imsuedenganzoben.de 
nicht nur ein neuer Online-Auftritt, sondern auch neue Publikatio-
nen, gefördert durch das Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Tourismus: Bereits im letzten Jahr erschienen sind eine Bro-
schüre zu Campingmöglichkeiten mit dem Wohnmobil sowie die 
RadErlebniskarte. Seit Kurzem sind außerdem die Broschüren „Ein 
schöner Tag“ mit Ausflugstipps sowie das Reisebüchlein „Auf ins 
Wunderland“ erhältlich.
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Die beiden Publikationen bedienen unterschiedliche Zielgruppen: 
„Während sich ‚Auf ins Wunderland‘ vor allem an Touristen aus ganz 
Deutschland richtet, bietet ‚Ein schöner Tag‘ Ideen für Tagesaus-
flüge und stellt die kleinen Perlen der Region vor, die oft auch Ein-
heimische erst noch entdecken dürfen“, sagt die Tourismusbeauf-
tragte des Kreises Beate Otto.

Auf 48 Seiten gibt es in „Ein schöner Tag“ zahlreiche Möglichkeiten, 
sich „im Tag zu verlieren“: Von Ort zu Ort wandert die Broschüre 
durch den Rhein-Neckar-Kreis und gibt Ausflugstipps: Für PS-Fans 
etwa nicht nur den wohlbekannten Hockenheimring, sondern auch 
die „Autovision“ im benachbarten Altlußheim mit außergewöhnli-
chen Sonderausstellungen und Technik zum Anfassen. Naturbe-
geisterte bekommen Wandertipps durchs Steinachtal oder werden 
in den „Amazonas des Kraichgaus“ auf die Elsenz geschickt. Und 
natürlich sind auch vielfältige Anregungen für Ausflüge mit Kindern 
enthalten. Dazu gibt es auf jeder Doppelseite interessante Zusatz-
infos von Anreisemöglichkeiten mit dem ÖPNV bis zu Gastro-Emp-
fehlungen vor Ort.

„Auf ins Wunderland“ bietet pralle 64 Seiten mit einem grundlegen-
den Überblick über die verschiedenen Regionen des Kreises – 
Kraichgau, Oberrheinebene, Bergstraße und Odenwald werden hier 
mit ihren jeweiligen Eigenheiten liebevoll charakterisiert. Touristi-
sche Hotspots wie Schwetzingen, Ladenburg und Neckargemünd 
erhalten eine Bühne, aber die Broschüre arbeitet nicht nur Ortschaf-
ten durch: Interessierte können in den Kategorien „Sehenswertes“, 
„Entdeckenswertes“, „Begegnungen“ und „Lieblingsmomente“ ent-
scheiden, wonach ihnen der Sinn steht. Oder sie erfahren, wie sie 
sich am besten durch den Kreis bewegen: per Rad, zu Fuß, im 
Wohnmobil, auf dem Wasser – oder gar mit dem Alpaka.

Alle Freizeitbroschüren liegen im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
in Heidelberg und in den Außenstellen in Sinsheim, Weinheim und 
Wiesloch am Empfang sowie in den Touristinformationen und Bür-
gerbüros der Kreiskommunen aus und können dort kostenfrei mit-
genommen werden. Alle Ausflugstipps, einen Tourenplaner und 
vieles mehr gibt es außerdem auf www.imsuedenganzoben.de/
rhein-neckar.

Denkmalschutzpreis für private Eigentümer 
ausgeschrieben
Der Schwäbische Heimatbund und der Landesverein Badische 
Heimat loben zum 39. Mal den Denkmalschutzpreis Baden-
Württemberg aus. Dieser stellt die denkmalgerechte Erhaltung 
und Neunutzung historischer Gebäude in den Mittelpunkt. Bis 
zu fünf Preisträger werden mit einem Preisgeld von insgesamt 
25.000 Euro belohnt, das die Wüstenrot Stiftung zur Verfügung 
stellt.

Bewerben können sich private Eigentümer, bei deren Gebäude der 
Abschluss der Erneuerung nicht länger als vier Jahre zurückliegt. 
Auch beteiligte Architekten und weitere Experten können bis Anfang 
Juni entsprechende Projekte vorschlagen. Diese müssen nicht 
zwingend unter Denkmalschutz stehen.

Der unter Bauherrschaften, Architekturbüros und Denkmalpflege 
renommierte Preis will die Vielfalt und Besonderheiten der Baukultur 
in Baden-Württemberg sowie das Engagement zu deren Erhaltung 
hervorheben und öffentlich würdigen. Die Spanne reicht von mittel-
alterlichen Gebäuden bis zu stilprägenden Bauten des 20. Jahr-
hunderts. 

„Die Jury würdigt Maßnahmen, bei denen die historisch gewachse-
ne Gestalt des Gebäudes innen wie außen so weit wie möglich be-
wahrt wurde. Das schließt zukunftsweisende und beispielhafte Um-
nutzungen oder moderne Akzente nicht aus, wenn sie sich denk-
malgerecht einfügen“, betont Dr. Bernd Langner, Geschäftsführer 
des Schwäbischen Heimatbundes und Mitglied der Fachjury. 

Neben dem Geldpreis erhalten die Preisträger sowie die Architekten 
und Restauratoren Urkunden. Zudem wird den Eigentümern eine 
Bronzetafel zum Anbringen am Gebäude überreicht. Bewerbungs-
schluss ist der 30. April 2026. Weitere Informationen sowie die Bro-
schüre mit allen notwendigen Angaben zur Ausschreibung finden 
sich unter www.denkmalschutzpreis.de. Die öffentliche Preisverga-
be findet Anfang 2027 statt.

Bärlauch erkennen, sammeln und genießen:
Kreisforstamt gibt Tipps zum Saisonstart
Vor allem zum Verfeinern von Suppen, Soßen, Dips und zur Her-
stellung von Pesto ist Bärlauch (Allium ursium) sehr beliebt. Doch 
Vorsicht – es besteht beim Sammeln eine Verwechslungsgefahr mit 
den giftigen Maiglöckchen. Um böse Überraschungen zu vermei-
den, sollte man genau hinschauen, warnt das Kreisforstamt. 

Bärlauch mit Blütenknospen, aufgenommen im Wieslocher Dämmelwald. (Foto: 
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis)

Je nach Standort beginnt das Wachstum des Bärlauches Ende Fe-
bruar bis Mitte März. Die würzigen Blätter wachsen einzeln auf dün-
nen, hellgrünen bis weißen Stielen. Wenn man die Blätter zerpflückt, 
duften sie intensiv nach Knoblauch. Oft sind auch schon die Blüten-
knospen des Bärlauchs im Inneren des Blattschopfes zu erkennen. 
Maiglöckchen treiben gewöhnlich in unserer Region ab Ende März 
bis Anfang April aus. 

Sie sind somit zwar etwas später voll entwickelt als der Bärlauch, 
aber die Wachstumszeiten überschneiden sich dennoch. Daher 
kann es durchaus zu Verwechslungen kommen. Im Gegensatz zum 
Bärlauch sitzen beim Maiglöckchen die Blätter zu zweit gepaart an 
einem Stiel. Der Blütenansatz mit den kugeligen Glöckchen wächst 
außen neben den Blättern. Der Verzehr von Maiglöckchen kann zu 
schweren Vergiftungen führen und bedarf einer schnellen ärztlichen 
Behandlung. 
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Nicht mehr als einen Handstrauß pflücken
„Das Pflücken von Wildkräutern sollte schonend und umsichtig er-
folgen und darf die Größe eines Handstraußes nicht übersteigen. 
Größere Mengen bedürfen der Erlaubnis des Waldbesitzers“, erklärt 
zudem Manfred Robens, Leiter des Kreisforstamtes. 

Zur Herstellung von Pesto kann man übrigens Bärlauchblätter mit 
einem guten Öl (etwa Oliven- oder Rapsöl), je nach Geschmack mit 
Pinienkernen, Nüssen, Parmesan, Salz und Pfeffer zerstoßen oder 
fein hacken. Doch auch hier gilt es vorsichtig zu sein. Wie alle wild 
gesammelten Kräuter und Früchte können auch die Blätter des Bär-
lauchs Eier des kleinen Fuchsbandwurms tragen. Werden diese mit 
verzehrt, können sich Menschen mit dem gefährlichen Parasiten 
infizieren. Daher sollte man die Blätter immer mit mindestens 60 
Grad warmem Wasser gründlich waschen, auch wenn sie dadurch 
leider etwas an Aroma einbüßen.

Bärlauch mit Blüten im Wald. (Foto: Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis)

Termine & Veranstaltungen 

Schulen & Bildungseinrichtungen
Freundeskreis des Gymnasiums Bammental 
e.V. lädt ein: 
Ordentliche Mitgliederversammlung am 10. März 2026
Der Freundeskreis des Gymnasiums Bammental e.V. lädt alle Mit-
glieder, Eltern, Lehrkräfte sowie Interessierte herzlich zur ordentli-
chen Mitgliederversammlung ein.

Termin:	 Mittwoch, 10. März 2026
Uhrzeit:	 19:30 Uhr
Ort:	 Raum 015, Gymnasium Bammental

Sonstiges

Planetenweg in Meckesheim
Die Sinsheimer Erlebnisregion stellt sich vor – Hinter 
jedem Hügel ein neuer Ausblick
Die Sinsheimer Erlebnisregion stellt dieses Jahr alle zwei Wochen 
spannende Aktivitäten für Einheimische und Gäste vor. Heute an der 
Reihe: Der Planetenweg in Meckesheim.
Wer schon immer mal das Sonnensystem hautnah erleben wollte, 
kann jetzt direkt in Meckesheim mit dem Planetenweg auf Entde-
ckungsreise gehen - vom Rathausvorplatz als Sonne bis zum äu-
ßersten Planeten Neptun bei der Volkssternwarte.
Auf dem Weg sind alle acht Planeten unseres Sonnensystems sowie 
die Zwergplaneten Ceres und Pluto vertreten. Jede Station zeigt 
anschaulich, wie groß die Planeten wirklich sind – und wie weit sie 
voneinander entfernt kreisen. So werden die Dimensionen und Ab-
stände unseres Sonnensystems für Groß und Klein erlebbar.
Der Planetenweg ist maßstabsgetreu angelegt: Ein Meter in Me-
ckesheim entspricht rund 3,26 Milliarden Metern im echten Son-
nensystem – das ist etwa zehnmal die Entfernung zwischen Erde 
und Mond. Die Planeten folgen ihren 
„Umlaufbahnen“ rund um den Rathaus-
vorplatz – fast wie im echten All.
Besonderes Highlight ist die interaktive 
Karte auf der Webseite der Gemeinde 
Meckesheim (https://www.meckes-
heim.de/freizeit-kultur/planetenweg-
meckesheim), die alle Planetenstand-
orte zeigt. Auf Wunsch kann sie als Na-
vigationshilfe zum nächsten Planeten 
genutzt werden. So lässt sich der Plane-
tenweg nicht nur als spannende Wis-
sensreise erleben, sondern auch als 
Gelegenheit Meckesheim und seine 
Umgebung besser kennenzulernen.  
Neben dem klassischen Planetenweg 
gibt es einen Rundweg über den Ge-
meindeberg zur Volkssternwarte und 
von dort zurück durch die Ortsmitte so-
wie die alla hopp!-Anlage. Die gesamte 
Strecke beträgt etwa 5 Kilometer und ist 
durchgehend mit einem blauen Son-
nensymbol markiert.
Wer die volle Runde nicht gehen möch-
te, kann den Rückweg von der Volks-
sternwarte in der Ortsmitte abkürzen, 
wodurch sich die Strecke auf etwa 3,5 
km reduziert.

Auf dem Planetenweg in Meckesheim sind alle 8 Planeten des Sonnensystems so-
wie die Zwergplaneten Ceres und Pluto vertreten.   

360-Grad-Panoramabilder für verschiedene 
Anwendungsfälle
Cyclomedia Deutschland GmbH 
befährt Städte und Gemeinden im RheinNeckarKreis
Die voranschreitende Digitalisierung ist ein zentraler Baustein einer 
effektiven Verwaltung in den Kommunen. Verstärkt wird dabei unter 
anderem auch auf digitale, hochauflösende 360-Grad-Panorama-
bilder zurückgegriffen, die von der Cyclomedia Deutschland GmbH 
aufgenommen und bereitgestellt werden. Mithilfe der mit GPS-Da-
ten versehenen 360-Grad-Panoramabilder ist es möglich, Anfragen 
der Bürgerinnen und Bürger direkt mit den Aufnahmen der Befah-
rungen zu vergleichen und die Anliegen einfacher nachzuvollzie-
hen. Der Syna, Netztochter der Süwag Energie AG, dienen sie etwa 
als digitale Grundlage, um beispielsweise Baumaßnahmen im Netz-
gebiet bereits im Vorfeld besser planen zu können. Die Aufnahme-
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fahrten mit den Autos, die mit Kameras und Laserscannern ausge-
stattet sind, finden im Zeitraum vom 02.03.2026 bis voraussichtlich 
18.05.2026 statt. Der Zeitraum bezieht sich auf das gesamte, zu 
befahrende Gebiet.

Die Syna arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit Cyclomedia im 
Bereich der Datenerfassung und -visualisierung zusammen. Cyclo-
media ist Mitglied im Verein Selbstregulierung der Informationswirt-
schaft, kurz SRIW, und ist zudem Mitverfasser und Unterzeichner 
des Geodatenkodex. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden 
Gesichter und Kfz-Kennzeichen unkenntlich gemacht. Die Nutzung 
der Bilddaten dient ausschließlich internen Zwecken und die Pano-
ramadaten werden nicht veröffentlicht. Im Vorfeld wurden die Kom-
munen über die Fahrten informiert.

Weitere Informationen zum Thema Datenschutz bei Geoinformati-
onsdiensten finden Sie auf der Website des SRIW unter 
www.sriw.de.

Gemeinde Meckesheim
Rhein-Neckar-Kreis

Stellenausschreibung

Die Gemeinde Meckesheim (ca. 5.300 Einwohner) sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet in Vollzeit einen

Rechnungsamtsleiter / Kämmerer (m/w/d)

Wir bieten:
•	 Eine verantwortungsvolle Position mit weitreichendem Ge-

staltungsspielraum
•	 Vergütung bis Besoldungsgruppe A13 bzw. vergleichbar 

nach TVöD
•	 flexible Arbeitszeitgestaltung im Rahmen der Gleitzeitrege-

lung
•	 flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
•	 ein motiviertes und aufgeschlossenes Mitarbeiterteam
•	 Betriebliche Altersvorsorge
•	 Möglichkeiten zum Jobrad-Leasing
•	 Ladestation für Elektroautos am Rathaus
•	 Jahresabschlüsse auf dem aktuellen Stand, eine geprüfte 

Eröffnungsbilanz sowie die bereits erfolgte Umstellung auf 
die Regelungen des § 2b Umsatzsteuergesetz

•	 Geordnete Finanzstrukturen, eine stabile Haushaltslage so-
wie ein engagiertes kommunalpolitische Umfeld mit hoher 
Umsetzungsdynamik

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
•	 Steuerung der mittel- und langfristigen Haushaltsstrategie 

der Gemeinde
•	 Beratung der Verwaltungsspitze und des Gemeinderats 
•	 Erstellung von Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen für 

die Gemeinde sowie den Gemeindeverwaltungsverband
•	 Liquiditätsplanung, Darlehensverwaltung und Anlagenbuch-

haltung
•	 Erstellung von Gebührenkalkulationen
•	 Führung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rech-

nungsamts 

Wir erwarten: 
•	 Ein abgeschlossenes Studium als Diplom-Verwaltungswirt/

in (FH), Bachelor of Arts (Public Management) oder eine 
vergleichbare Qualifikation

•	 Als überdurchschnittlich engagierte, strukturierte und zuver-
lässige Persönlichkeit glänzen Sie neben Durchsetzungs-
vermögen mit einer hohen Kommunikations- und Sozial-
kompetenz, Entscheidungsfreude, Eigeninitiative und Orga-
nisationsgeschick

•	 Fundierte Fach- und Rechtskenntnisse im Bereich des 
Haushalts- und Finanzwesens, des Steuerrechts, sowie im 
Bereich des NKHR 

•	 Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten
•	 Strategisches Denken, wirtschaftliches Verständnis sowie 

Freude an eigenverantwortlicher Gestaltung

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung, 
Befähigung und Leistung bevorzugt berücksichtigt. Die Bestim-
mungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 
finden Beachtung.

Interessiert?
Dann erwarten wir Ihre aussagefähige Bewerbung mit den übli-
chen Unterlagen und Ihren Vorstellungen zu Arbeitsantritt und 
-umfang bis spätestens 22. März 2026. Bewerbungen bitte an 
das Bürgermeisteramt Meckesheim, Friedrichstr. 10, 74909 Me-
ckesheim, gerne auch per Mail als zusammenhängende Datei 
(max. 8 MB) an bewerbung@meckesheim.de.

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Bürgermeister Brandt 
(Tel. 06226 9200-11, E-Mail: maik.brandt@meckesheim.de) ger-
ne zur Verfügung. 

Bitte legen Sie Ihrer Bewerbung keine Originale bei, da keine 
Rücksendung erfolgt. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens 
werden alle Unterlagen vernichtet.

WerbeDruck Schneider Tel. 0 62 26 - 99 39-0
Industriestraße 20 Fax 0 62 26 - 99 39-19
74909 Meckesheim wds@wds-druck.de

Bereits
ab 10 Stück

Ihr eigenes Buch!
Sie haben ein Buch geschrieben und möchten es 
in kleinster Auflage für Ihre Familie, Freunde oder 
auch für Ihr größeres Umfeld drucken lassen?

Wir bieten Ihnen hochwertige Bücher mit Fest-
einband bereits ab 10 Stück zum günstigen Preis.
Fragen Sie nach unseren vielfältigen Möglichkeiten.
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Ehrentafel des Alters
der Gemeinde Eschelbronn, wir gratulieren

08.03.	 Frau Adeltraut Bernau	 85 Jahre

Amtliche Bekanntmachungen
Wichtige Information zur Landtagswahl  
am Sonntag, den 08.03.2026
Briefwahlunterlagen
Wahlscheine mit   Briefwahlunterlagen  können  bis  Freitag,  den 
06.03.2026, 15.00 Uhr beim Bürgermeisteramt Eschelbronn, Zim-
mer 1 beantragt werden. 
Wenn  bei  nachgewiesener  plötzlicher  Erkrankung der  Wahlraum 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht 
werden kann, kann der Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15.00 
Uhr, beantragt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm ein beantragter 
Wahlschein  nicht  zugegangen  ist,  kann  ihm bis  Samstag,  den 
07.03.2026, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
Wir weisen, insbesondere auch für die Beantragung eines Wahl-
scheines von nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahl-
berechtigten,  nochmals  auf  die  öffentliche Bekanntmachung  im 
Amtsblatt Nummer 5 vom 30.01.2026 hin.
Wahlsonntag
**Datum:**	 Sonntag, 08. März 2026 
**Wahlzeit:**	 08.00 bis 18.00 Uhr 
**Wahlbezirk:**	 Eschelbronn 
**Wahllokal:**	 Schlosswiesenschule, Siedlerstraße 19,
		  74927 Eschelbronn
Bitte bringen Sie Ihre Wahlbenachrichtigung mit ins Wahllokal.
Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses sind öffentlich. Der Zutritt ist für alle gestattet, solange 
das Wahlgeschäft nicht beeinträchtigt wird.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Eschelbronn wurde am 24. 
Februar vom Gemeinderat einstimmig beschlossen und bereits von 
der Kommunalaufsicht genehmigt. Bei der Betrachtung des Zahlen-
werks könnte man auf den ersten Blick vermuten, dass die Gemein-
de schlecht dasteht, da das ordentliche Ergebnis mit minus 
2.158.400 € sehr hoch veranschlagt ist.
Bei genauerer Betrachtung wird jedoch schnell deutlich, dass die 
Gemeinde aufgrund der kommunalen Haushaltslogik für die guten 
Steuerjahre der Vergangenheit nun einen Ausgleich zu erbringen 
hat. Hinzu kommt, dass die Kreisumlage erneut gestiegen ist und 
die Gemeinde in den nächsten zwei Jahren jährlich über 2 Millionen 
Euro Kreisumlage entrichten muss.

Die Gemeinde Eschelbronn hat sich von einer „Nehmergemeinde“ 
zu einer „Gebergemeinde“ entwickelt. Das bedeutet, dass in den 
kommenden beiden Jahren trotz sparsamer Haushaltsführung fi-
nanzielle Mittel aus den Rücklagen entnommen werden müssen. 
Weiterhin gilt es, klare Prioritäten zu setzen.
Positiv ist, dass mit dem Haushalt 2026 erstmals die ermittelten Kos-
ten für die Entwicklung der Kultur- und Sporthalle im Haushaltsplan 
sowie in der mittelfristigen Finanzplanung hinterlegt sind und es 
weiterhin gelingt, die Gemeinde zu entschulden. Die weiteren 
Schwerpunkte können Sie den Haushaltsreden entnehmen, die Sie 
auf der Homepage der Gemeinde finden können. 
Abschließend gilt der Dank dem Rechnungsamt unter der Leitung 
von Herrn Maslowski für die gute und zügige Haushaltsführung, 
dem Gemeinderat für die konstruktive und anregende Haushalts-
beratung sowie Ihnen, der Bevölkerung, dass Sie den Weg der kon-
sequenten Modernisierung und Priorisierung mitgehen.

Freundliche Grüße
Matthäus Bürkle

Bürgermeister

Kurzbericht zur Gemeinderatssitzung  
am 24.02.2026
Zur zweiten Gemeinderatssitzung im Kalenderjahr begrüßte Bürger-
meister Bürkle den Gemeinderat, wiederum einige Zuhörer sowie 
den Pressevertreter Roland Wolf im Johannes-Reimann-Saal.

Das Wichtigste zur Gemeinderatssitzung im Überblick:
• 	Zweckverband Hochwasserschutz Einzugsbereich
	 Elsenz-Schwarzbachtal
Der Verbandsgeschäftsführer, Herr Gerold Werner, sowie der tech-
nische Leiter, Herr Henry Liphardt, waren bei der Sitzung anwesend 
und informierten umfassend über den Zweckverband Hochwasser-
schutz. Sie gaben zudem einen Überblick über die bislang umge-
setzten Maßnahmen. Der Gemeinderat nahm den Sachstandsbe-
richt zur Kenntnis.
•	Schülerbetreuung in Eschelbronn
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte Bürgermeister Bürkle die Mit-
arbeiterinnen der Kernzeit, Frau Karin Friedel und Frau Therese Klein. 
Die Beiden gaben einen Überblick über die kontinuierlich steigenden 
Kinderzahlen in der Kernzeit und erläuterten den typischen Tagesablauf 
in der Kernzeitbetreuung. Der Gemeinderat nahm den Sachstandsbe-
richt zur Kenntnis und bedanke sich für die wertvolle Arbeit.
•	Verabschiedung des Haushaltsplans und der
	 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026
Der Gemeinderat der Gemeinde Eschelbronn hat einstimmig den 
Haushalt 2026 verabschiedet, welcher die Weichen für wichtige Zu-
kunftsentscheidungen stellt. 
Das Wichtigste im Überblick:
-	 veranschlagtes ordentliches Ergebnis liegt bei -2.158.400 €
-	 Anstieg der Kreisumlage und der FAG-Umlage aufgrund höherer 

Steuerkraft. Gesetzlich verpflichtende Transferaufwendungen ma-
chen mittlerweile 45 % des kommunalen Haushalts aus.

-	 Mittelanmeldungen der Feuerwehr, des Bauhofes, des Kindergar-
tens und der Schlosswiesenschule können umgesetzt werden

-	 keine Kreditaufnahme erforderlich (im Jahr 2027 nach aktuellem 
Stand unumgänglich)

-	 Rückgang des Schuldenstandes um 102.634,04 € auf 564.000 € 
(vgl. Jahr 2006: 2.342.899 €)

-	 hohe Investitionen für die Jahre 2026 – 2029 geplant (z. B. Stra-
ßenerneuerungen, Sanierung bzw. Ersatzneubau der Kultur- und 
Sporthalle)

• 	Freiwillige Feuerwehr
Die Mitglieder des Gemeinderats haben der ersten Änderungssat-
zung zur Feuerwehr-Entschädigungssatzung einstimmig zuge-
stimmt. Der Gemeindetag, der Städtetag sowie der Landesfeuer-
wehrverband veröffentlichen in regelmäßigen Abständen Orientie-
rungswerte für die Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher 
Feuerwehrangehöriger. Im Zuge der nun beschlossenen Satzungs-
änderung wurde die Aufwandsentschädigung für Funktionsträger 
auf die von den Verbänden vorgeschlagene Mindesthöhe angeho-
ben. In den meisten Fällen entspricht dies einer Erhöhung um rund 
50% gegenüber der bisherigen Entschädigung. Auch die Entschä-
digung für haushaltsführende Personen und Selbstständigen sowie 
der Auslagenersatz wurden um etwa 50% erhöht. Die Erhöhung 
bringt die Wertschätzung der Gemeinde gegenüber der ehrenamt-
lichen freiwilligen Feuerwehr zum Ausdruck. 
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Hundesteuersatzung
Der Gemeinderat hat die Neufassung der Hundesteuersatzung ein-
stimmig beschlossen. Die Anpassung der Gebühren erfolgt vor dem 
Hintergrund, dass die umliegenden Gemeinden bereits höhere Steuer-
sätze erheben und der Durchschnitt im Rhein-Neckar-Kreis auch höher, 
wie bei der Gemeinde Eschelbronn liegt. Die bisherige Satzung wurde 
zuletzt im Jahr 2022 angepasst und die Gemeinde ist dazu angehalten 
ihre Beiträge und Gebühren regelmäßig anzupassen. 

Hinweis auf die Änderung der Feuerwehr-Entschädigungs-
satzung als auch die Neufassung der Hundersteuersatzung
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 24.02.2026 sowohl die 
Änderung der Feuerwehr-Entschädigungssatzung als auch die Neu-
fassung der Hundesteuersatzung beschlossen. Die vollständigen 
Satzungen finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik „Orts-
recht“.
Bekanntmachung der Haushaltssatzung
I.	Haushaltssatzung der Gemeinde Eschelbronn für das Haus-

haltsjahr 2026
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
hat der Gemeinderat am 18.02.2025 die folgende Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszah-
lungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen be-
lasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €.

§ 5 Steuersätze
Nachrichtlich:
Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch Satzung über die Hebe-
sätze von Realsteuern vom 22.10.2024 festgesetzt. 
1.	Für die Grundsteuer
a)	Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
	 (Grundsteuer A) auf		  400 v. H.
b)	Für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf		  205 v. H.
	 der Steuermessbeträge;
2.	Für die Gewerbesteuer auf			   350 v.H.
	 der Steuermessbeträge

II.	 Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Ge-
meinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wur-
de gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 
25.02.2026 vorgelegt.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 09.03.2025 bis 
17.03.2026 im Rathaus öffentlich aus. 

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf 
Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Eschelbronn, den 24. Februar 2026

Matthäus Bürkle,
Bürgermeister

Frühjahrsputz in Eschelbronn

Am Samstag, den 14. März 2026 findet von 09:00 bis 12:00 Uhr 
unser zweiter gemeinsamer Frühjahrsputz in Eschelbronn statt. 
Nachdem dieser im letzten Jahr ein voller Erfolg war und viele hel-
fende Hände zum Gelingen beigetragen haben, möchten wir die 
Aktion erneut aufgreifen, um gemeinsam einen aktiven Beitrag zur 
Verschönerung unseres Ortsbildes zu leisten. Treffpunkt ist vor dem 
Rathaus. Im Anschluss laden wir alle Teilnehmenden herzlich zu 
einem kleinen Imbiss ein.
Wir freuen uns über zahlreiche Helferinnen und Helfer und wären 
Ihnen für eine Anmeldung bis zum 09. März 2026 unter gemeinde@
eschelbronn.de oder telefonisch unter 06226 9509-0 dankbar.
Packen wir es gemeinsam an – denn zusammen verschönern wir 
unseren Ort!

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 8.298.900 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 

von 
-10.457.300 

€
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  

(Saldo aus 1.1 und 1.2) von
-2.158.400 €

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 
von

0 €

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen von

0 €

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis  
(Saldo aus 1.4 und 1.5) von

0 €

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis  
(Summe aus 1.3 und 1.6) von

-2.158.400 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit von
7.967.200 €

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von

-9.713.400 €

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des 
Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von

-1.746.200 €

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von

1.072.000 €

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit von

-2.410.600 €

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit  
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von

-1.388.600 €

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von

-3.284.800 €

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von

0 €

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von

-102.700 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit  
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von

-102.700 €

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-
mittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts  
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von

-3.187.500 €
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Termine & Veranstaltungen
	 Informationen zur  
	 Abfallwirtschaft für Eschelbronn 
Abfuhr- und Sammeltermine auf einen Blick März 2026
2Rad-Behälter und Glasbox: 

Restmüll Biomüll Grüne Tonne 
plus Glasbox 

12./26. 13./27. 19. 09.

Nur nach vorheriger Anmeldung (Tel:07261/931-310) werden abgeholt: 

Sperrmüll/Altholz Grünschnitt 
12./26. 17./31.

Bei fett markiertem Datum handelt es sich um einen vom Regel-
abfuhrtag abweichenden Abfuhrtermin.
Elektrogeräte/Schrott und Alttextilien/Schuhe: Keine Veröffentli-
chung der Abfuhrtermine mehr. Der Abholtermin wird Ihnen nach 
der Anmeldung schriftlich mitgeteilt.

Nächste Schadstoffsammlung der AVR Kommunal 
Schadstoffmobil der AVR Kommunal ist am Freitag, den 
20.03.2026 in Eschelbronn
In vielen Haushalten fallen gelegentlich Produkte an, die um-
weltgefährdende Stoffe enthalten. Bei der Schadstoffsammlung 
der AVR Kommunal AöR können diese Stoffe umweltgerecht 
entsorgt werden. 

Am Freitag, den 20.03.2026 können die Bürgerinnen und Bürger 
Schadstoffe von 14:30 - 17:00 Uhr, auf dem Parkplatz an der 
Kultur- und Sporthalle, Schlossstr. 25, beim Schadstoffmobil ab-
geben.
Schadstoffe, wie flüssige Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel, 
Rostschutzmittel, Spraydosen, Reinigungsmittel etc. aus Haushal-
ten werden bei der Schadstoffsammlung in haushaltsüblichen Men-
gen angenommen.
Wandfarben werden nicht beim Schadstoffmobil angenommen, da 
sie keine Schadstoffe enthalten. Diese Farben gehören ausgehärtet 
in die Restmülltonne. Die leeren Behälter können über die Grüne 
Tonne plus entsorgt werden. Leere Farb-, Lackdosen und -eimer 
sowie leere Spraydosen gehören ebenfalls in die Grüne Tonne plus.
Die Schadstoffe sollten aus Sicherheitsgründen in der Originalver-
packung angeliefert werden und auslaufsicher verpackt sein, außer-
dem dürfen die einzelnen Gebinde nicht schwerer als 20 kg und 
nicht größer als 30 l sein. 
Autobatterien (Bleiakkumulatoren) unterliegen einer Pfandpflicht 
und werden vom Handel zurückgenommen.
Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen können bei den AVR 
Anlagen Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg kostenlos ab-
gegeben werden.
Altöl wird ebenfalls nicht bei der Schadstoffsammlung angenom-
men. Hier besteht eine Rücknahmepflicht für den Handel. Tankstel-
len und Werkstätten nehmen häufig Altöl an.
Die AVR Kommunal bittet die Bevölkerung, Schadstoffe nur zu den 
angegebenen Terminen beim Personal des Schadstoffmobils abzu-
geben, um Gefährdungen für spielende Kinder und die Umwelt zu 
vermeiden.

Aus dem Terminkalender März 2026:

Sonstiges
SYNA Pressemitteilung

360-Grad-Panoramabilder für verschiedene 
Anwendungsfälle
Cyclomedia Deutschland GmbH befährt Städte und 
Gemeinden im RheinNeckarKreis
RheinNeckarKreis, 27.02.2026: Die voranschreitende Digitalisierung 
ist ein zentraler Baustein einer effektiven Verwaltung in den Kommu-
nen. Verstärkt wird dabei unter anderem auch auf digitale, hochauf-
lösende 360-Grad-Panoramabilder zurückgegriffen, die von der 
Cyclomedia Deutschland GmbH aufgenommen und bereitgestellt 
werden. Mithilfe der mit GPS-Daten versehenen 360-Grad-Panora-
mabilder ist es möglich, 

Für unsere Kindertagestätte „Die Holzwürmer“ suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt:

Erzieher, pädagogische Fachkräfte  
nach § 7 KiTaG in Voll- und Teilzeit (m/w/d)

In der kommunalen Kindertagesstätte „Die Holzwürmer“ mit Au-
ßenstelle werden aktuell 135 Kinder betreut. Wir arbeiten im Kinder-
gartenbereich nach dem „offenen“ pädagogischen Konzept und in 
der Krippe nach dem „situationsorientierten Ansatz mit Bildungs-
räumen“. Ausführliche Informationen über die Gemeinde und die 
Kindertagesstätte erhalten Sie unter www.eschelbronn.de.
Das erwarten wir: 
•	Eine abgeschlossene Berufsausbildung zum staatlich 

anerkannten Erzieher oder eine pädagogische Fachkraft 
(m/w/d) im Sinne des § 7 KiTaG

•	Freude und Engagement im Umgang mit Kindern und Eltern
•	Flexibilität und Teamfähigkeit 
Das dürfen Sie erwarten: 
•	Unbefristete Tätigkeit in einer Gemeinde mit hohem  

Wohnwert und sehr guter Verkehrsanbindung
•	BIKE-Leasing über den Arbeitgeber
•	Vergütung nach TVöD SuE inkl. zusätzlicher Altersversorgung
•	Jahressonderzahlung und eine außertarifliche Zulage
•	Regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei gleicher  
Eignung besonders berücksichtigt.
Wir freuen uns über Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, 
die Sie bitte an die Gemeinde Eschelbronn, Bahnhofstraße 1, 
74927 Eschelbronn oder personalamt@eschelbronn.de (eine 
Datei mit max. 20MB) richten. Wir bitten um Verständnis, dass 
eingegangene Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt wer-
den. Für Fragen steht Ihnen die Einrichtungsleitung Frau Range 
(Tel. 06226/41851) oder das Personalamt (Tel. 06226/9509-15) 
gerne zur Verfügung.
Mit der Zusendung der Bewerbungsunterlagen stimmen Sie der 
Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im 
Zusammenhang mit diesem Personalauswahlverfahren zu.

Sa. 
07.03.2026

Schützenverein General- 
versammlung

Schützenhaus

So.  
08.03.2026

Gemeinde Landtagswahl Schloss- 
wiesenschule

So.  
08.03.2026

Gesangverein  
„Lyra“ 1864  
Eschelbronn e.V.

Wahlcafé Schulhof 
Schloss- 
wiesenschule

Do.  
12.03.2026

DRK Neidenstein-
Eschelbronn

Blutspende Neidenstein

Sa.  
14.03.2026

Gemeinde mit 
Vereinen

Frühjahrs- 
Putzaktion

So.  
15.03.2026

Heimat- und 
Verkehrsverein e.V.

Sommertags- 
umzug

So. 
15.03.2026

Förderverein der Kita 
„Die Holzwürmer“ e.V.

Flohmarkt nach 
Sommertags- 
umzug

Kultur- und 
Sporthalle

Fr.  
20.03.2026

Heimat- und 
Verkehrsverein e.V.

Jahreshaupt- 
versammlung

Bürgerhaus/
Johannes-
Reimann-Saal

Fr.  
20.03.2026

Sportfischerverein e.V. General- 
versammlung

So.  
22.03.2026

Ev. Kirchengemeinde Jubel- 
konfirmation

Ev. Kirche

So.  
22.03.2026

Heimat- und 
Verkehrsverein e.V.

Schreinermu-
seum geöffnet

Bürgerhaus 
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Anfragen der Bürgerinnen und Bürger direkt mit den Aufnahmen der 
Befahrungen zu vergleichen und die Anliegen einfacher nachzuvoll-
ziehen. Der Syna, Netztochter der Süwag Energie AG, dienen sie 
etwa als digitale Grundlage, um beispielsweise Baumaßnahmen im 
Netzgebiet bereits im Vorfeld besser planen zu können. Die Auf-
nahmefahrten mit den Autos, die mit Kameras und Laserscannern 
ausgestattet sind, finden im Zeitraum vom 02.03.2026 bis voraus-
sichtlich 18.05.2026 statt. Der Zeitraum bezieht sich auf das gesam-
te, zu befahrende Gebiet.
Die Syna arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit Cyclomedia im 
Bereich der Datenerfassung und -visualisierung zusammen. Cyclo-
media ist Mitglied im Verein Selbstregulierung der Informationswirt-
schaft, kurz SRIW, und ist zudem Mitverfasser und Unterzeichner 
des Geodatenkodex. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden 
Gesichter und Kfz-Kennzeichen unkenntlich gemacht. Die Nutzung 
der Bilddaten dient ausschließlich internen Zwecken und die Pano-
ramadaten werden nicht veröffentlicht. Im Vorfeld wurden die Kom-
munen über die Fahrten informiert.
Weitere Informationen zum Thema Datenschutz bei Geoinformations-
diensten finden Sie auf der Website des SRIW unter www.sriw.de.

Spezifizierung von Kartierungsarbeiten 
im Projekt „P677:
Netzverstärkung zwischen Rheinau und Hüffenhardt“ des 
Übertragungsnetzbetreibers TransnetBW
Die TransnetBW GmbH mit Sitz in Stuttgart betreibt als Übertra-
gungsnetzbetreiberin das Höchstspannungsnetz in Baden-Würt-
temberg und ist gemäß § 11 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) dazu 
verpflichtet das Stromnetz instand zu halten, zu optimieren und be-
darfsgerecht auszubauen. Hierzu dient auch das Projekt „P677: 
Netzverstärkung zwischen Rheinau und Hüffenhardt“. Hierbei wird 
die bestehende Freileitung um einen weiteren 380kV-Stromkreis 
zubeseilt. Darüber hinaus sind Netzverstärkungsmaßnahmen in den 
betroffenen Schaltanlagen erforderlich. TransnetBW befindet sich 
aktuell in der Vorbereitung zur Erstellung der Genehmigungsunter-
lagen. In diesem Zusammenhang sind Kartierungsarbeiten geplant, 
um die Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Natur- und Arten-
schutz zu prüfen.
TransnetBW informierte bereits in KW 07/2026 fristgerecht und orts-
üblich über die Kartierungsarbeiten sowie über die betroffenen Flur-
stücke im Rahmen von P677. Die Kartierungsarbeiten wurden für 
den Zeitraum von KW 08/2026 bis KW 35/2026 angekündigt und 
werden vom beauftragten Unternehmen, Baader Konzept GmbH, 
zur Bestandsaufnahme ökologischer, biologischer, geographischer 
oder geologischer Sachverhalte durchgeführt.
Die Kartierzeiträume orientieren sich an den verschiedenen Lebens-
zyklen der Fauna und Flora. Art und Umfang der Kartierungen sind 
abhängig von der Art bzw. Artengruppe, die kartiert wird. Je nach 
Artengruppe erfolgen diese in Form von Begehungen und Sicht-
beobachtungen, aber auch durch das Ausbringen von Schlangen-
brettern, Haselmaus-Tubes, Horchboxen, Reusen oder Hydrophon 
sowie Hand- und Kescherfängen. Für die Kartierungen ist es erfor-
derlich, land- oder forstwirtschaftlich genutzte, private und öffentli-
che Wege und im Einzelfall Grundstücke zu betreten und/oder zu 
befahren. In der Regel werden sie zu Fuß durchgeführt und dauern 
– je nach Ziel der Kartierung – zwischen 15 Minuten bis hin zu meh-
reren Stunden pro Tag.
Auf folgenden Flurstücken werden in Kürze Haselmaus-Tubes bzw. 
Niströhren an Sträuchern und Bäumen im Rahmen der genannten 
Kartierungsarbeiten ausgebracht. Wir bitten die Ausbringungen für 
die Dauer von drei bis max. neun Monaten nicht zu entfernen.

Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus 
§ 44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Mit dieser 
ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und sons-
tigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß 
§ 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt. Hierbei werden im Regelfall keine 
Schäden oder Einschränkungen verursacht. Sollte es trotz aller Vor-
sicht zu Flurschäden kommen, können diese bei u. g. Kontakten 
angezeigt werden. Diese werden zeitnah beseitigt oder in voller 
Höhe entschädigt.
Informationen zum Projekt finden Sie unter

https://www.transnetbw.de/de/netzentwicklung/projekte/netzver-
staerkung-neckar-odenwald/projektportraet.

Bei Rückfragen zu den Kartierungsarbeiten oder Fragen zum Pro-
jekt wenden Sie sich bitte an:
TransnetBW GmbH
Frau Anja Putterstein
Gebäude Look21
Heilbronner Straße 51-55
70191 Stuttgart
dialognetzbau@transnetbw.de
0800/3804701

Vereine und Organisationen
FC 1920 Eschelbronn e.V. 
Gegen den Vorletzten 
sollte es eine sichere 
Angelegenheit sein 
und das Team sollte 
sich im vorderen Ta-

bellendrittel festsetzen.
Die FC Diva ist aber auch immer 
wieder für Überraschungen of-
fen.
Das Game begann mit einer ge-
fühlten Überlegenheit von Steb-
bach hatte aber nicht wirklich 
das „Vermögen“ einzunetzen 
und in Führung zu gehen. Es war leider nicht sehenswert was sich 
da auf dem Spielfeld „abspielte“. Die 2. Hälfte verlief quasi genauso. 
Der FC hatte jetzt auch mehrere Möglichkeiten, die aber nicht mit 
Erfolg gekrönt wurden.
Dann noch der Schock in der 75. Minute das 1 : 0 für Stebbach mit 
gleich mehreren Individuellen Fehlern auf der FC Seite. Es gab noch 
Möglichkeiten für den FC, die leider nicht umgesetzt werden konn-
ten. Dann in der 87. Minute machte Stebbach, mit dem 2 : 0, den 
Sack zu. Auch bei diesem Treffer hätte das Team mehr Möglichkei-
ten der Abwehr gehabt.
Leider konnte man sich nicht wirklich in der Tabelle nach oben ab-
setzen.
Jetzt muss mal wieder gepunktet werden 
Am 08.03.2026 ist der FVS Sulzfeld als Gast auf dem Kallenberg
Anstoß 15:30 Uhr 

FC Eschelbronn Jugend
Vorschau:
A-Jugend:
JSG Schwarzbachtal – SV Rohrbach
07.03.26 um 13.30 Uhr in Neidenstein
C-Jugend:
JSG Hüffenhardt – JSG Schwarzbachtal
07.03.26 um 15.00 Uhr in Hüffenhardt
D-Jugend:
JSG Schwarzbachtal – JSG Reichartshausen
07.03.26 um 13.00 Uhr in Epfenbach
JSG Schwarzbachtal 2 – JSG Adelshofen
07.03.26 um 11.00 Uhr in Epfenbach

Gemeinde Gemarkung Flurstücke-Nr.
Eschelbronn Eschelbronn 5683; 7539; 7587; 7591; 

7592; 7593; 7594; 7595; 
7596; 7598; 7602; 7603; 
7604; 7603/1
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TV 1902 Eschelbronn e.V.
Gauentscheid 2026 in Sulzfeld
Am 01.03.2026 sind wir mit zwei Mannschaften beim 
Gauentscheid in Sulzfeld gestartet: einmal in der Al-
tersklasse 6/7 Jahre und einmal bei den 8/9-Jähri-

gen. Für einige unserer Mädchen war es der allererste Wettkampf 
überhaupt – die Aufregung war entsprechend groß, aber auch die 
Freude!
Unsere Jüngsten, Hana, 
Livia, Anna, Klara und Jo-
sephine, haben mit viel 
Mut und Begeisterung 
ihre Übungen an Boden, 
Sprung, Balken und Reck 
gezeigt. Obwohl es für alle 
der erste Wettkampf war, 
haben sie das richtig toll 
gemacht und wurden am 
Ende mit einem großarti-
gen 1. Platz belohnt. Wir 
Trainerinnen sind un-
glaublich stolz auf euch!
In der Altersklasse 8/9 
Jahre gingen Alina, Maila, 
Leni, Lena, Stefi, Milena 
und Romy in einem gro-
ßen Teilnehmerfeld an den 
Start. Die Vorbereitungs-
zeit war durch die Winter-
feier etwas kürzer und ei-
nige neue Übungen saßen noch nicht ganz sicher. Trotzdem haben 
die Mädchen besonders beim sauberen Turnen und in ihrer Haltung 
tolle Fortschritte gezeigt. Am Ende erreichten sie einen guten 8. 
Platz – mit nur wenig Abstand zu den vorderen Teams.
Ein rundum schöner Wettkampftag mit viel Teamgeist und neuen 
Erfahrungen. 

SG Schwarzbachtal / TV Eschelbronn
Ergebnisse:
TB Neckarst.	 -	 gJD	 18:25
TSV Hand 2	 -	 Herren	 37:29
SG Kirch 2	 -	 Damen 2	 23:29
JSG St.Le/Rei	 -	 gJE	 14:28
TSV Viern	 -	 wJD	 34:20
JSG St.Le/Rei	 -	 wJC	 23:21
TSV Viern	 -	 mJC	 33:28
SG Ed/Fried	 -	 wJB	 23:26

Berichte:
F-Jugend
Beim diesjährigen Spielfest in Malsch waren wir mit zwei Mann-
schaften vertreten. Die Vorfreude war groß und am Ende wurden alle 
Erwartungen mehr als erfüllt. Unsere Kinder haben sich spielerisch 
wie auch mannschaftlich deutlich weiterentwickelt. Der Trainings-
fleiß der letzten Monate machte sich sichtbar bezahlt: Mehrere Spie-
le konnten souverän gewonnen werden, und auch in schwierigen 
Situationen bewiesen die Kinder Kampfgeist und Zusammenhalt. 
Besonders schön war zu sehen, mit wie viel Freude und Fairness 
alle Beteiligten bei der Sache waren. Die Unterstützung durch Eltern 
und Betreuer sorgte zusätzlich für eine tolle Atmosphäre.

Minis:
Auch unsere Minis waren mit einer Mannschaft vertreten – und was 
sollen wir sagen: Mit ganz viel Freude, Teamgeist und Einsatz konn-
ten wir am Ende stolz mit unseren Pokalen nach Hause fahren! Sie 
haben um jeden Ball gekämpft und sich dabei von keiner Mannschaft 
einschüchtern lassen. Ganz im Gegenteil: Sie waren mutig, aufmerk-
sam und haben toll zusammengespielt. Besonders schön war zu be-
obachten, wie sehr sich die Kinder gegenseitig unterstützt und an-
gefeuert haben. Jeder Treffer wurde gemeinsam gefeiert und auch 
wenn mal etwas nicht geklappt hat, wurde direkt weitergekämpft. Wir 
sind sehr stolz und freuen uns schon auf den nächsten Spieltag!

Vorschau:
08.03.2026:
17.30	 TSV Birk	 -	 wJC
Heimspiele in Eschelbronn
13.00	 gJD	 -	 HSV Hock 2
14.30	 Damen	 -	 TSV Viern
16.30	 Herren	 -	 TSV Viern
18.30	 Herren 2	 -	 TB Neck.st. 2

Mehr auf facebook, sg-schwarzbachtal.com, der OrtsApp  
und Insta: @sg_schwarzbachtal

Tennisclub Eschelbronn e.V.
Mitgliederversammlung /  
50-jähriges Vereinsjubiläum im Juli
Zur Mitgliederversammlung begrüßte Vorstand Jan 
Heuser neben den Vereinsmitgliedern im besonde-

ren Ehrenmitglied Frieder Heilmann. Mit Fritz Knorr ist ein weiteres 
Gründungs- und Ehrenmitglied des Vereins gestorben, dem in einer 
Schweigeminute gedacht wurde.

Altkleidersammlung

Am Samstag 28. März 2026
Bitte bis 10.00 Uhr bereitstellen

Zur Unterstützung der Jugendabteilung des FC Eschelbronn füh-
ren wir eine Altkleidersammlung durch.

Gesammelt werden:
SAUBERE und noch tragbare Schuhe und Bekleidung.

Bitte sicher verpacken (falls es regnet).
Nicht dabei sein sollten:

Teppiche oder Matratzen, Müll, zerrissene  
oder verschmutzte Textilien.

Bitte helfen Sie uns mit möglichst vielen Gegenständen.
Der gesamte Erlös kommt der Jugendabteilung des FC Eschel-
bronn zugute.
Möchte jemand seine Kleiderspenden selbst vorbei bringen, 
kann er dies gerne in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr beim Park-
streifen gegenüber der Sporthalle tun.
Für Ihre Spende möchten wir uns heute schon recht herzlich  
bedanken.
Kontakt: Thomas Weiss Tel: 06226/787949
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Schriftführerin Ellen Dramburg berichtete von 153 Mitgliedern, die 
sich nicht nur sportlich, sondern auch bei vielen Veranstaltungen ins 
Vereinsleben eingebracht haben. Sie nannte vor allem die Kerwe, 
die Grümpelspiele und das Pub-Quiz. Durchweg konnte die Orga-
nisation verbessert werden, was zum Erfolg der Veranstaltungen 
führte. Veröffentlichungen dazu erfolgen regelmäßig in der RNZ, im 
Amtsblatt, auf der Homepage und auf der Orts-App.
Ebenfalls einen positiven Bericht konnte Kassenwartin Ellen Dinkel-
Grimm vorlegen. 
Sie lobte, dass alle Vereinsmitglieder „mit Herzblut“ dabei sind und 
konnte aufgrund des erzielten Gewinns im zurückliegenden Jahr 
eine „sehr entspannte finanzielle Lage“ des Vereins feststellen. In 
die Zukunft blickt sie voller Zuversicht.
Auf das sportliche Abschneiden der Herren-, der Damen- und der 
Mixed-Mannschaft blickte Sportwartin Eva Repper zurück. Die Da-
men haben alle ihre 6 Spiele gewonnen und steigen in die 2. Kreis-
liga auf. Die Herren konnten in der 2. Bezirksklasse bei 3 Siegen und 
3 Niederlagen die Klasse sicher halten. Die Mixed-Mannschaft wur-
de in der 1. Bezirksklasse neu gemeldet und konnten nach 4 Siegen 
den 2. Tabellenplatz belegen. Die Sportwartin sieht bei den Aktiven 
eine hohe Motivation und will auch in der kommenden Saison „wie-
der angreifen“
Jugendwart Simon Jones erwähnte in seinem Rückblick das Kinder-
training und das Ferienprogramm, wobei er sich bei Ramon Kleitsch 
und seinem Trainerteam für ihr Engagement bedankte. Beim Ferien-
programm war Christoph Wolf eine große Stütze. 
Die Nachfrage ist bei den Kindern und Jugendlichen sehr groß, was 
erfreulich für den Verein ist. Eine erfreuliche Entwicklung, so der 
Jugendwart, nimmt auch das Wintertraining in der Sporthalle in 
Waibstadt. Man kann also optimistisch in die Zukunft blicken.
In der Aussprache konnte Vorstand Jan Heuser feststellen, dass es 
im Verein „hervorragend läuft“ und dass man nicht nur wegen der 
guten finanziellen Entwicklung durchweg zufrieden sein kann. Er 
bemerkte auch, dass immerhin 55 Helfer bei den unterschiedlichen 
Veranstaltungen mit angepackt haben, was einfach „Spitze“ sei. 
Die Kassenprüfer Matthias Tremmel und Thomas Dramburg ent-
lasteten die Kassenwartin und auf Antrag von Hans-Jürgen Gehrke 
wurde auch die gesamte Vorstandschaft entlastet.
Bei den Neuwahlen der Vorstandschaft wurden Jan Heuser als 1. 
Vorstand und Ellen Dinkel-Grimm als Kassenwartin bestätigt. Jugend-
wart bleibt Simon Jones, Pressewart ist weiterhin Verena Daut und 
die Kasse wird von Ramon Kleitsch und Katharina Schatz geprüft. 
Als Beisitzer fungieren Ulla Gehrke und Irina Fehrenbach.
Am Ende der Mitgliederversammlung kündigte der Vorstand das an-
stehende 50-jährige Vereinsjubiläum an, das am 25. Juli in der Besen-
wirtschaft „Geißenpeter“ in Angelbachtal gefeiert wird. Relativ ent-
spannt und ohne großen Aufwand für die Mitglieder will man dieses 
Jubiläum begehen. Nach dem offiziellen Teil mit Sektempfang und 
dem Festessen gibt es im Clubhaus auch noch eine „After Party“. 
Nach Angelbachtal wird ein Shuttle-Service eingerichtet und der 
Verein, so der Vorstand, wird die Veranstaltung großzügig sponsern. 
Der Unkostenbeitrag beträgt pro Person 25 Euro, Anmeldeschluss 
ist der 31. Mai.

Sellemols Theaterleit Eschelbronn e.V.
Mitglied im Landesverband der Amateurtheater Baden-Württemberg e.V.

Nochemol – Aufführungen vom  
„8. Eschelbronner Mundartowerd“

Kartenvorverkauf für „8. Mundartowerd – Vier Korzgschichte 
und die Kaffeefahrt“ beginnt am Samstag, den 07.03.2026
Nachdem die Aufführungen vom „8. Mundartowerd – Alldagsgs-
chichte aus dem Kraichgau“ im März 2025 so großes Interesse ge-
weckt hatten und die Karten innerhalb kürzester Zeit vergriffen wa-
ren, haben sich die Sellemols Theaterleit entschlossen, im April 
2026 drei weitere Vorstellungen anzubieten.
Die Termine sind:

Freitag, den 24.04.2026 um 19.30 Uhr
Samstag, den 25.04.2026 um 19.30 Uhr und
Sonntag, den 26.04.2026 um 17 Uhr.

Der Kartenvorverkauf für diese Veranstaltungen beginnt am Sams-
tag, den 07.03.2026 auf dem Marktplatz in Eschelbronn.
In der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr können dort Karten für die 
drei Veranstaltungen gekauft werden.
Ab Montag, den 09.03.2026 erhalten sie dann die Karten nur noch 
im Haarstudio Nicole in der Neugasse 3 in Eschelbronn.

Förderverein der Kindertages-
stätte „Die Holzwürmer“ 
Eschelbronn e.V.

Heimat- und Verkehrsverein  
Eschelbronn
Wörter und Wendungen in handlichem Buch 
dokumentiert
Heimatverein Kraichgau bringt Mundart-Sammlung 

von Marliese Echner-Klingmann mit Ergänzungen neu heraus
Von A wie aabändle über H wie Haagschlupferlin und V wie ver-
kassemaduggle bis zu Z wie Zwuggel: Die Mundart im Kraichgau 
ist voller Vielfalt und deshalb ein Kulturschatz der Region. Für 
alle, die den Dialekt lieben ist dieses Wörterbuch ein Geschenk. 
Gerade erschienen ist der Kraichgauer Wortschatz. Wörter und 
Wendungen aus dem östlichen Kraichgau. In einer modernen, 
handlichen Ausgabe kommt die lange vergriffene Sammlung von 
Marlies Echner-Klingmann aus Eschelbronn erneut auf den Buch-
markt. Zu verdanken ist das dem Heimatverein Kraichgau. Er hat 
das erstmals im Jahr 2000 erschienene, wegweisende Werk mit 
wertvollen Ergänzungen neu herausgebracht. Eine für den Nor-
den Baden-Württembergs wichtige Sammlung aus dem Raum 
Sinsheim
Die Neuauflage dokumentiert die sprachliche Identität im Raum Sins-
heim und regt gleichzeitig an, den Dialekt wieder zu sprechen oder 
zu hören. Er ist die Sprache der Kindheit, der Heimat, von Familie und 
Freunden. Er schafft Vertrauen und Vergnügen gleichzeitig. Die Fülle 
der Mundart zwischen Waldwimmersbach und Kürnbach sowie zwi-
schen Eichtersheim und Bad Rappenau kann in einer leicht lesbaren 
Fassung von A bis Z entdeckt oder nachgeschlagen werden. Und ist 
für den gesamten Norden von Baden-Württemberg eine wichtige 
Sammlung.

 

 
 

HEIMAT- UND VERKEHRSVERE          HELBRONN e.V. 
 

Vorstand: Rainer Heilmann, Goethestr.12, 749  0 62 26 / 97 00 16 
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Mit Aufsätzen von Rudolf Post und Thomas Liebscher
Außerdem gibt der Sprachwissenschaftler Rudolf Post einen Über-
blick über die Eigenheiten jener Gegend, wo man Pfoschde, mid, 
haaiß und Sunne sagt und sich damit von den Nachbarn unterschei-
det. Thomas Liebscher würdigt in einem lesenswerten Aufsatz Le-
ben und Werk von Marlies Echner-Klingmann, die 2020 verstarb. 
Der Journalist und Autor Liebscher liefert zudem ein Vorwort zum 
Ursprung des Dialekts und seiner Bedeutung unter dem Titel Mund-
art isch’s, net bloß nausgebabbelt. 
Das angenehm gestaltete Buch ist mit historischen Aufnahmen aus 
Orten des Kraichgaus bebildert. Es macht wieder Lust auf den viel-
fältigen Gebrauch des unverwüstlichen Dialekts und informiert über 
die Arbeit des Heimatvereins Kraichgau sowie von Mundartinitiativen.
Übrigens: Haagschlupferlin sind die Vögel Zaunkönige, verkasse-
madugle bedeutet unter anderem etwas heimlich wegschaffen und 
Zwuggel oder Zwoggel bezeichnet einen kurzgewachsenen Men-
schen sowie ein Kleinkind.
Wer das Buch zum Preis von 18 Euro erwerben will, kann sich mit 
einem der Vorstandsmitglieder des Heimat- und Verkehrsvereins inb 
Verbindung setzen. 
Es ist vorgesehen, eine Sammelbestellung durchzuführen.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Zur Jahreshauptversammlung des Heimat- und Verkehrsvereins 
wird am Freitag, 20.03.26 um 20.00 Uhr in den Johannes-Reimann-
Saal eingeladen. Berichte, Entlastung der Vorstandschaft und Be-
handlung eingegangener Anträge stehen auf der Tagesordnung, 
Anträge sind bis zum 13. 03.26 zu richten an Vorstand Rainer Heil-
mann, Goethestraße 12 in Eschelbronn

Jahreshauptversammlung  
blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

Zur gut besuchten Jahreshauptversammlung begrüßte die Vorsit-
zende Ursula Nussko neben den Sängerinnen und Sängern be-
sonders Bürgermeister Matthäus Bürkle, einige Ehrenmitglieder 
sowie die beiden Ehrenvorsitzenden Elvira Schneider und Klaus 
Schleihauf.
Im Totengedenken gedachte man in einer Schweigeminute den ver-
storbenen Mitgliedern Jörg Paßura, Hans Bösche, Manfred Dwor-
schak und Renate Echner. In nachdenklichen Worten würdigte der 
2. Vorsitzende Markus Ziegler das Leben der Verstorbenen. „Das 
Leben ist endlich und vergänglich“ sagte er und erinnerte an schö-
ne Begebenheiten. „Der Tod hat euch aus unserer Mitte gerissen, 
aber nicht aus unseren Herzen“, so der Vorstand.
Die Vorsitzende erinnerte in ihrem Kurzbericht an verschiedene Ver-
anstaltungen des vergangenen Jahres, wie das Vocalis-Konzert im 
Treppenhaus, an die Kerwe, an den S(w)ingenden Herbstmarkt 
oder an das Adventssingen, um nur die markantesten Veranstaltun-
gen zu nennen. Sie erwähnte, dass man froh sei, mit dem Ehepaar 
Tim und Verena Fuhrmann für beide Lyra-Chöre qualifizierte Dirigen-
ten gewinnen zu können und bedankte sich bei allen Helferinnen 
und Helfern des Vereins, sowie bei der Gemeinde, die ihren Beitrag 
dazu leisten, dass alle Vereinsaktivitäten gut gemeistert werden 
konnten.
Dadurch konnte sich der Verein im Dorfgeschehen und auch darü-
ber hinaus immer gut präsentieren.
Ulrike Schreiber berichtete in Vertretung des Männer-Dirigenten Tim 
Fuhrmann, der seit 4 Monaten im Amt ist. Dieser habe „keinen ver-
staubten Männer-Chor“ vorgefunden, sondern Sänger, die mit viel 
Freude am Werk sind. In deren Klang konnte er schon Verbesserun-
gen feststellen und eine Herausforderung für die Zukunft sei die 
Anwerbung neuer Sänger.
Für die Vocalis-Dirigentin Verena Fuhrmann sprach Amke Bruch, die 
betonte, dass der Chor und die neue Dirigentin sehr gut zusammen-
passen. 38 Sängerinnen gehören derzeit dem Frauenchor an und 
als nächstes steht ein Konzert am 9. Mai in der katholischen Kirche 
auf dem Programm. Die Kooperation mit der Schlosswiesenschule 
sei sehr fruchtbar und als Ziel sieht die Dirigentin „gut bestehende 
Strukturen zu erhalten und zu fördern“. 
„Es ist schön, Eure Dirigentin zu sein“, ließ sie zum Schluss ausrichten.

Ausführlich ging Schriftführerin Anette Mayer-Ullmann auf das Ver-
einsgeschehen des zurückliegenden Jahres ein und man konnte 
nur erahnen, welches gewaltige Pensum mit all seinen Auftritten der 
Verein Jahr für Jahr bewältigt. Insgesamt 135 Mitglieder zählt der 
Verein, auf die er sich verlassen kann.
Schatzmeister Wolfgang Höfele listete die größten Einnahme- und 
Ausgabeposten des Vereins auf und fasste zusammen, dass man 
„solide und wirtschaftlich gut aufgestellt“ sei.
Seine anschließende Entlastung aufgrund seiner tadellosen Kas-
senführung durch die Kassenprüfer Karin Greulich und Rainer Heil-
mann war daher nur Formsache.
Dann ergriff Bürgermeister Matthäus Bürkle das Wort, der auf einige 
kommunalpolitische Themen einging, die zur Zeit das Schreinerdorf 
beschäftigen. Er lobte den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der im 
Gesangverein existiere, er würdigte den enormen Zeitaufwand, den 
man in die Vereinsarbeit investiere und stellte fest, dass die „Lyra“ 
nun schon seit vielen Jahren eine kulturelle Bereicherung im Ort 
darstelle. Seinem Antrag auf Entlastung der gesamten Vorstand-
schaft stimmte die Versammlung zu.
Keine Überraschungen gab es bei den Neuwahlen der Vorstand-
schaft. So bleibt Ursula Nussko 1. Vorsitzende an der Seite des 2. 
Vorsitzenden Markus Ziegler. Schriftführerin ist weiterhin Anette 
Mayer-Ullmann und Wolfgang Höfele bleibt Hüter der Kasse. Silke 
Schmitt, Gerhard Eckel, Bernd Widmaier, Engelbert Hlawatsch, 
Christel Frei und Helena Paulmann sind Beisitzer und als Kassen-
prüfer fungieren Maren Hasfeld und Rainer Heilmann. 
Auch die nicht weniger wichtigen Posten als Vereinsdiener, Noten-
wart, Fahnenträger, sowie Geräte- und Inventarwart wurden einstim-
mig an zuverlässige Vereinsmitglieder vergeben.
Eine Diskussion ergab sich beim Antrag eines Vereinsmitglieds, den 
passiven Vereinsbeitrag zu erhöhen. Die Versammlung sah aber 
grundsätzlich keinen Bedarf, diesen Beitrag zu erhöhen und lehnte 
den Antrag daher mehrheitlich ab.

Für treuen Chorprobenbesuch wurden beim Männerchor Horst 
Bertsch, Manfred Föhner, Günter Frei, Engelbert Hlawatsch, Hans 
Loidold, Klaus Schleihauf, Bernd Widmaier und Marcus Ziegler aus-
gezeichnet.
Beim Frauenchor war dies Ursula Nussko.
Mit einem schönen „Abendlied“ des Frauenchors „Vocalis“ klang 
die Jahreshauptversammlung aus.

Wahl-Café
Der Gesangverein "Lyra" bietet am Sonntag, den 08. März 2026 von 
11:00 bis ca. 15.30 Uhr einen Kuchenverkauf mit Kaffee/Tee und 
kalten Getränken an. Nur wenige Schritte sind es vom Wahllokal zur 
Schlosswiesenschule. Wir laden Sie herzlich ein, uns dort zu be-
suchen und aus unserem umfangreichen Torten- und Kuchenange-
bot exzellente Köstlichkeiten auszuwählen.
Außerdem können Sie bei uns eine schmackhafte Suppe genießen. 
Etwas Heißes für die Seele. Etwas Deftiges für den Magen. Mal wie-
der einen leckeren Eintopf wie bei Muttern.
Seien Sie uns willkommen!

„Frischen Wind“ in den Männerchor bringt Chorleiter Tim Fuhrmann, seine Frau 
Verena macht dies beim Frauenchor „Vocalis“, worüber noch berichtet wird
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Schützenverein 1924 Eschelbronn e.V.
Ergebnisse Kreismeisterschaften
Zimmerstutzen Herren IV
2.Heinrich Wagenblaß 263, 3.Ralf Prutky 248
Luftgewehr ( Zehntelwertung) Herren IV
4.Ralf Prutky 373,9, 5.Jürgen Eisenbeis 363,0

25m Schnellfeuerpistole Herren I
1.Florian Arnoldt 492
Herren III/IV 1.Heinrich Wagenblaß 457
25m Schnellfeuer kurz
2.Heinrich Wagenblaß 496
25m Pistole Aufgelegt Senioren III
8.Peter Hoffmann 250

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am Samstag, den 07.03.2026 im Schützenhaus Eschelbronn,  

Beginn 20.00 Uhr
Tagesordnung
1.	 Begrüßung und Eröffnung

- Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung
- Totengedenken

2.	 Berichte über das abgelaufene Vereinsjahr
a) Vorsitzender
b) Schriftführer
c) Schatzmeister und Kassenprüfer
d) Schießleiter

3.	 Aussprache zu den Berichten
4.	 Entlastung der Vorstandschaft
5.	 Neuwahl der Gesamtvorstandschaft einschließlich der 

Kassenprüfer
6.	 Ehrungen
7.	 Anträge der Mitglieder
8.	 Anpassung Mitgliedsbeitrag *
9.	 Verschiedenes
	 * Erhöhung von 45 € auf 55 € für Erwachsene, Ehrenmitglieder und 

Jugendliche bis 17 Jahre zahlen den halben Beitrag.
Anträge können nur berücksichtigt werden, wenn diese schrift-
lich bis spätestens 28.02.2026 beim 1. Vorstand Steffen Arnold, 
Am Seerain 23, 74927 Eschelbronn eingereicht werden.

Mit sportlichen Grüßen
Die Vorstandschaft

LandFrauenverein Epfenbach-
Spechbach-Eschelbronn

Tagesausflug – Mainz, 27. Juni 2026
Am 27. Juni steht unser diesjähriger Tagesausflug auf dem Programm. 
Abfahrt 08:40 Uhr Spechbach, 08:45 Uhr Epfenbach. Sektfrühstück, 
Stadtführung und Busfahrt im Preis inbegriffen. Preis 25,00 € für 
Mitglieder, 40,00 € für Nichtmitglieder.
Anmeldungen ab sofort in der WhatsApp-Gruppe oder bei Heike 
Janko 07263/7739811. 

Wintertreff
Montag 16.März , 15:00 Uhr – Wintertreff
Im Raum des Feuerwehrgerätehaus in Epfenbach 

Gäste herzlich willkommen! 

Vorsitzenden-Team
Christa Braun, Heike Oberstatter & Heike Janko
Tel.: 07263 / 77 398 11
Mail: Landfrauen.Epfenbach@gmx.de
Facebook: Landfrauen Epfenbach-Spechbach-Eschelbronn
Instagram: landfrauen.epfenbach 

VdK Ortsverband  
Eschelbronn - Epfenbach
Vorsitzender August Seel
www.vdk.de/ov-epfenbach
Telefon 07263/910799

VdK-Generalversammlung
Am Freitag, den 27.03.2026 findet um 18.30 Uhr im Carl-Ullmann-
Haus, Kreisental 22, die Generalversammlung 2026 statt.
Tagesordnung
1.	 Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2.	 Totenehrung
3.	 Jahresbericht des Schriftführers 
4.	 Jahresbericht der Kassenverwalterin
5.	 Revisionsbericht und Entlastung der Kassenverwalterin
6.	 Aussprache über die Berichte
7.	 Entlastung der Vorstandschaft
8.	 Ehrungen, langjährige Mitglieder
9.	 Wahl eines Wahlleiters
10.	Wahlen
11.	Tagesfahrt 02.05.2026
12.	Verschiedenes
Wir laden Sie und Ihren Partner/in recht herzlich zu dieser Veranstal-
tung ein. Über Ihr Kommen würde sich die Vorstandschaft sehr freuen. 

Kirchliche Nachrichten
Ev. Kirchengemeinde Eschelbronn

Ev. Pfarramt, Neidensteiner Str. 7, 
74927 Eschelbronn, Pfarrer Ralf Krust,

Tel. 06226/41856 - Email: eschelbronn-neidenstein@kbz.ekiba.de,
Weitere Infos und regelmäßige Termine unter

www.kirche-eschelbronn-neidenstein.de
Jugendreferentin:

jugendreferentin@kirche-eschelbronn-neidenstein.de
Gebetsanliegen:

gebetsnetz@kirche-eschelbronn-neidenstein.de

Kirchliche Nachrichten ab So. 08. März 2026
Sonntag, 08.03.
09:15 Uhr	 Winterkirche im Gemeindehaus Eschelbronn /  

Prädikant Peter Martin
10:30 Uhr	 Winterkirche im Gemeindehaus Neidenstein /  

Prädikant Peter Martin
Montag, 09.03.
10:00 Uhr	 Krabbelgruppe im Gemeindehaus Neidenstein
Dienstag, 10.03.
17:00 Uhr	 Tanzprojekt im Gemeindehaus Eschelbronn
18:00 Uhr	 AB-Gemeinschaft im Gemeindehaus Eschelbronn
20:00 Uhr	 Posaunenchorprobe im Gemeindehaus Eschelbronn
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Mittwoch, 11.03.
06:00 Uhr	 TauFRISCH – Gebet im Gemeindehaus Eschelbronn
16:30 Uhr	 Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus Eschelbronn
20:00 Uhr	 Hauskreis mit Pfarrer Ralf Krust
Donnerstag, 12.03.
09:30 Uhr	 mittendrin – Frauenbibeltreff im Pfarrhaus
10:00 Uhr	 Krabbelgruppe im Gemeindehaus Eschelbronn
18:30 Uhr	 Teenkreis im Gemeindehaus Eschelbronn
Sonntag, 15.03.
09:15 Uhr	 Winterkirche im Gemeindehaus Neidenstein /  

Pfarrer Ralf Krust
10:00 Uhr	 Kindergottesdienst im Gemeindehaus Neidenstein
10:30 Uhr	 Winterkirche im Gemeindehaus Eschelbronn; Kollekte:  

Kirchliche Arbeit mit Jugendlichen / Pfarrer Ralf Krust 
17:00 Uhr	 Zeit für geteiltes Brot im Gemeindehaus Neidenstein

KGR-Rüste: 06.03.2026 – 08.03.2026

Wochenspruch: Lukas 9, 62
Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, 
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.

Liebe Leser, 
manche Worte von Jesu klingen herausfordernd und sperrig – so 
auch dieses. Es macht deutlich: Nachfolge ist keine beiläufige Ent-
scheidung, sondern verlangt Entschlossenheit. Wer sich auf den 
Weg mit Jesus macht, ist eingeladen, nicht ständig zurückzuschau-
en, sondern im Vertrauen nach vorn zu gehen. Gerade darin liegt 
eine große Freiheit: Was hinter uns liegt, muss uns nicht festhalten. 
Mit Jesus Christus ist ein wirklicher Neuanfang möglich – Schritt für 
Schritt in eine neue Zukunft.

Pfarrer Ralf Krust
Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen
Herzliche Einladung zum Ökumenischen Weltgebetstag der Frauen 
am Freitag, 06.03.2026 um 18:00 Uhr im Ev. Gemeindehaus Eschel-
bronn. 

Mitgliederversammlung TIMOTHEUS Förderverein 
Jugendreferent e.V.
Satzungsgemäß laden wir alle Mitglieder zur diesjährigen Mitlieder-
versammlung ein.
Mittwoch, 18.03.2026 um 19:30 Uhr im Ev. Gemeindehaus Neidenstein.
Tagesordnung:
1.	 Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung durch 

den Vorsitzenden
2.	 Jahresbericht des Vorstandes für das abgelaufene Kalenderjahr
3.	 Kassenbericht
4.	 Bericht der Kassenprüfung und Entlastung der Kassenwartin
5.	 Aussprache zu den Berichten
6.	 Entlastung des Vorstandes
7.	 Bericht der Jugendreferentin mit Aussprache zum Bericht
8.	 Verschiedenes zur Diskussion / Stimmen aus der Mitgliedschaft
9.	 Schlusswort des Vorsitzenden
Anträge zur Tagesordnung sind bis eine Woche vor dem Versamm-
lungstermin schriftlich beim 1. Vorsitzenden Michael Eberhardt 
(eschelbronn-neidenstein@kbz.ekiba.de) einzureichen.

Wer vermisst seine Brille?
Beim letzten Frauenfrühstück im Gemeindehaus Eschelbronn am 
25.02.2026 blieb eine Brille (Metallrahmen lila) mit Etui liegen. Bitte 
melden Sie sich im Pfarramt Eschelbronn, dort können Sie Ihre Sa-
chen gerne abholen (06226/41856).

Röm. Kath. Kirchengemeinde Kraichgau
Telefonische Erreichbarkeit:

Tel. 07261-9149 100
Montag - Freitag 9.00 - 13.00 Uhr u.

Montag, Dienstag, Donnerstag  
15.00 - 17.00 Uhr

E-Mail: kontakt@kath-kraichgau.de
Homepage: www.kath-kraichgau.de

Pfarrbüro Waibstadt, Pfarrstraße 3
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 9.00 - 12.00 Uhr,

Achtung Änderung! Do. 15.00 - 17.00 Uhr  
(nicht in den Ferien), 

Mittwoch geschlossen!

Gottesdienste Eschelbronn / Neidenstein
Freitag, 6. März
18.00 	 Eschelbronn	 Im Gemeindesaal der ev. Kirche:  
		  Weltgebetstag der Frauen
Sonntag, 8. März
09.00 	 Eschelbronn	 Eucharistiefeier (Kooperator Hafner)
Dienstag, 10. März
18.00 	 Eschelbronn	 Rosenkranz
18.30 	 Eschelbronn	 Eucharistiefeier (Pfr. i.R. Vogelbacher) 
Donnerstag, 12. März
05.30 	 Eschelbronn	 Frühschicht,  
		  anschl. Frühstück im Pfarrsaal  
		  (Pater Killada) 
Sonntag, 15. März
09.00 	 Neidenstein	 Eucharistiefeier (Pfr. i.R. Vogelbacher) 

Frühschichten in der Fastenzeit 
Es hat einen eigenen Zauber, 
am frühen Morgen, wenn noch 
alles still ist, den Tag mit einer 
kleinen Andacht zu beginnen 
und anschließend gemütlich zu-
sammen zu frühstücken, bevor 
es zur Arbeit oder in die Schule 
geht. Herzliche Einladung!
Neckarbischofsheim: 
Donnerstag, 06. März, 5.30 Uhr
kath. Kirche, Obere Turmstraße 24, anschl. Frühstück im Gemeindehaus
Eschelbronn:
Donnerstag, 12. März, 5.30 Uhr
kath. Kirche, Lerchenweg 2, anschl. Frühstück im Gemeindehaus
Waibstadt:
Mittwoch, 18. März, 5.30 Uhr
kath. Gemeindehaus, Dammstraße 14, anschl. Frühstück
Reichartshausen:
Mittwoch, 25. März, 5.30 Uhr
kath. Kirche, Hornbergstr. 23, anschl. Frühstück im Gemeindehaus

Kath. Männerwerk, Besinnungsmorgen in der Fastenzeit, 
Sinsheim-Dühren
Pfarrei neu 2026 – zurück auf Anfang?
Viele Zeichen zum Jahresbeginn 2026 stehen auf Veränderungen 
und Aufbruch in der katholischen Kirche der Erzdiözese Freiburg. 
Das ist kein zurück auf Anfang, sondern ein Sendeauftrag zum Neu-
anfang! Die kath. Kirche St. Jakobus Sinsheim war schon immer 
eine Mittelpunktsgemeinde, seit 2008 auch Sitz des Dekanats 
Kraichgau – nun aber ist sie Pfarrkirche der Kirchengemeinde 
Kraichgau und umfasst über 40.000 Katholiken. Dieser Größenord-
nung stellt sich auch das Katholische Männerwerk (KMW) und lädt 
alle Interessierten von Neckargemünd bis Eppingen, von Angel-
bachtal bis nach Bad Rappenau zum gegenseitigen Kennenlernen 
zu einem Besinnungsmorgen nach Sinsheim-Dühren ein.
Sonntag, 8. März, 9.00 Uhr, im Prälat Bauer-Haus (gegenüber 
der kath. Kirche), Zum Steinbock 42, 74889 Sinsheim-Dühren.
Das Thema des Besinnungsmorgen: „Barmherzigkeit – die Sen-
dung der Kirche“, Referent: Pfr. i.R. Winfried Abel, Fulda. Er spricht 
aus eigenen Erfahrungen in der Seelsorge, auch im Gefängnis. Ab-
schluss: 11.00 Uhr mit der Heiligen Messe.

Auszeit für Frauen, kfd  
Die Quellenwochen beziehungsweise Quellenwochenenden der 
katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) im Kraichgau 
bieten seit Jahren interessierten Frauen die Möglichkeit, kurze Aus-
zeiten für Körper, Geist uns Seele zu genießen. Die Teilnehmerinnen 
sind im idyllisch gelegenen Kloster St. Lioba im Freiburger Stadtteil 
Günterstal zu Gast. In kleinen Gruppen sprechen und schweigen, 
singen und tanzen, lachen und beten die Frauen miteinander und 
kommen so gestärkt und mit neuen Impulsen in ihren Alltag zurück.



Amtsblatt Elsenztal – Eschelbronn Nummer 10 • 6. März 2026Seite 20

 Darüber hinaus lässt das Programm auch genügend Raum für eige-
ne Unternehmungen wie Spazierengehen in der schönen Natur 
oder einen Bummel durch Freiburg. 
Der nächste Termin für die Quellenwoche ist vom 13. April bis 17. 
April 2026. Anmeldungen nehmen Martina Herker, Neidenstein, 
Tel.: 07263/2179 oder Ulrike Riedlberger, Tel.: 0176 53634484 ent-
gegen.
Anmeldeschluss ist der 16. März 2026.
Das nächste Wochenende findet vom 31. Juli bis 2. August 2026 statt.

Neuapostolische Kirche
Tag	 Datum 	Uhrzeit	 Veranstaltung
Sa. 	 07.03. 	 08:00 Uhr 	 Jugend: Soziales Projekt Winterfrühstück  
			   in Heidelberg
Sa. 	 07.03. 	 10:00 Uhr 	Religions- und Konfirmandenunterricht  
			   in Wiesloch
So. 	 08.03. 	 09:30 Uhr 	 Gottesdienst m. Priester Benjamin Schäfer
So. 	 08.03. 	 11:00 Uhr 	 Familiengottesdienst mit Bezirksevangelist  
			   Ralf Kneisel in Eberbach
Di. 	 10.03. 	 20:00 Uhr 	Chorprobe
Mi. 	 11.03. 	 20:00 Uhr 	Gottesdienst mit Priester Christian Haas

Jahresmotto 2026: Fürchte dich nicht, glaube nur!


